
 

Branchenbrief Land- und Forstwirtschaft (März 2020) 
 
Der Ihnen nun vorliegende Branchenbrief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante 
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1. Grunderwerbsteuer: 

Wie wird die Bemessungsgrundlage bei Waldflächen ermittelt? 

Erwirbt ein forstwirtschaftlicher Betrieb eine Waldfläche, wird der Wert der aufstehenden 
Bäume nicht in die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer einbezogen. 
Hintergrund 
Der Kläger erwarb zur Vergrößerung seines forstwirtschaftlichen Betriebs verschiedene 
Waldflächen zum Preis von insgesamt 105.000 EUR. Von dem Kaufpreis entfiel ein Teilbetrag 
von 73.500 EUR auf den Aufwuchs und 31.500 EUR auf den Grund und Boden. Die Flächen 
waren teilweise mit einem hiebreifen Bestand bewachsen, der in den kommenden Jahren zur 
Ernte anstand. 
Der Kläger teilte den Gesamtkaufpreis auf die erworbenen Flurstücke auf sowie für jedes 
Flurstück in einen Anteil für den Boden und einen Anteil für den Aufwuchs. Das Finanzamt teilte 
im Rahmen der Festsetzung der Grunderwerbsteuer den Gesamtkaufpreis auf die einzelnen 
Grundstücke im Grundsatz nach der Berechnung des Klägers auf. Es teilte jedoch nicht in 
Bodenwert und Aufwuchs auf, sondern setzte als Gegenleistung jeweils den Wert für Boden und 
Aufwuchs fest. Der Kläger war jedoch der Ansicht, dass der aufstehende Bestand kein 
wesentlicher Bestandteil der Grundstücke war, sondern ein Scheinbestandteil. Deshalb floss er 
nicht in die Bemessungsgrundlage zur Grunderwerbsteuer ein. 
Entscheidung 

Das Finanzgericht sah die Klage als begründet an. Zur Begründung führten die Richter u. a. aus, 
dass zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks solche Sachen nicht gehören, die 
nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden sind. Dies traf auf 
die zum Verkauf bestimmten Pflanzen auf den Waldflächen zu. 

2. Vorsteuerabzug:  

Rechnungsaussteller und leistender Unternehmer müssen identisch sein 
Ein Abzug der Vorsteuer ist nur dann möglich, wenn Rechnungsaussteller und leistender 
Unternehmer identisch sind. Damit soll eine Verbindung zwischen einer bestimmten 
wirtschaftlichen Transaktion und dem Rechnungsaussteller hergestellt und 
Umsatzsteuerbetrug vorgebeugt werden. 
Hintergrund 

X erzielte steuerpflichtige Umsätze aus dem Vertrieb von Hard- und Software. Für 2008 machte 
er den Vorsteuerabzug aus dem Erwerb von Elektronikartikeln von 2 Firmen, T und F, geltend. 
Die Ware wurde X durch die A-AG angeboten und von ihm entweder bei A abgeholt oder direkt 
von A an seine Abnehmer gesandt. X hatte dabei ausschließlich Kontakt mit Angestellten der A 
bzw. einem Herrn K, der sich ihm gegenüber als Handelsvertreter der A ausgab. 

Im Mai 2008 erwarb eine unter gefälschtem Ausweis aufgetretene Person die Geschäftsanteile 
der beiden Firmen und verlegte den Sitz nach Berlin. Unter der in den Rechnungen 
angegebenen Anschrift der Firmen in Berlin befand sich ein Büroservice-Center, in dem den 
Firmen lediglich Ablagefächer bzw. -container zur Verfügung standen. 
Das Finanzamt versagte X den Vorsteuerabzug aus den angeblichen Lieferungen der T und F. 
Dem folgte das Finanzgericht. Die unstreitig an X erfolgten Lieferungen wurden nicht von den 
angegebenen Rechnungsausstellern T und F, sondern von A ausgeführt. Ungeachtet der 
Mitteilung der Steuernummern für T und F durch K und der Handelsregisterauszüge konnte X 
nicht annehmen, dass K im Auftrag von T und F als Lieferanten handelte. 
Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass dem X der geltend gemachte Vorsteueranspruch nicht 
zustand. Zur Begründung führten die Richter aus: Die zum Vorsteuerabzug berechtigende 



 

Rechnung muss insbesondere Angaben über den leistenden Unternehmer enthalten. Der 
Vorsteuerabzug ist damit nur zulässig, wenn Rechnungsaussteller und leistender Unternehmer 
identisch sind. Die Identität von leistendem Unternehmer und Rechnungsaussteller ermöglicht 
es der Steuerverwaltung, die Entrichtung der geschuldeten Umsatzsteuer und das Bestehen des 
Vorsteueranspruchs zu kontrollieren. 

Die notwendige Identität zwischen leistendem Unternehmer und Rechnungsaussteller war im 
vorliegenden Fall nicht gegeben. Die fraglichen Lieferungen wurden nicht von den 
Rechnungsausstellern T und F, sondern von A ausgeführt. Denn X hatte ausschließlich Kontakt 
mit K, der sich gegenüber X als Handelsvertreter der A ausgegeben hatte. Die Lieferungen 
wurden demnach von A und nicht von T bzw. F ausgeführt. Es fehlte an der notwendigen 
Verbindung zwischen den Lieferungen und den Rechnungsausstellern. 
Der Vorsteuerabzug konnte X auch nicht im Billigkeitsverfahren gewährt werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass der begehrende Unternehmer gutgläubig war und alle Maßnahmen ergriffen hat, 
die vernünftigerweise von ihm verlangt werden können, um sich von der Richtigkeit der Angaben 
in der Rechnung zu überzeugen, und wenn außerdem seine Beteiligung an einem Betrug 
ausgeschlossen ist. Im Streitfall fehlte es an einer Grundlage für einen derartigen 
Vertrauensschutz. Denn X kannte den Umstand, dass Lieferanten nicht die Rechnungsaussteller 
T und F waren, sondern A. 

3. Wer steuerlich unzuverlässig ist, bekommt keine Umsatzsteuernummer 
Wurden in der Vergangenheit steuerliche Pflichten in erheblichem Maße verletzt, darf das 
Finanzamt die Erteilung einer Steuernummer für Umsatzsteuerzwecke versagen. Das gilt 
insbesondere dann, wenn Anhaltspunkte für eine beabsichtigte betrügerische 
Verwendung bestehen. 
Hintergrund 

Der Antragsteller war u. a. als Software-Entwickler tätig. Dieser Tätigkeit ging er zum Teil als 
Geschäftsführer von Handelsgesellschaften und zum Teil einzelunternehmerisch nach. Für das 
Jahr 2013 hatte er keine Umsatzsteuererklärung abgegeben. Die im Schätzungswege 
festgesetzte Umsatzsteuer wurde nicht beglichen. In der Folgezeit wurden weitere 
einzelunternehmerische Tätigkeiten an- und wieder abgemeldet, Steuererklärungen teilweise 
nicht eingereicht und Steuernachforderungen nicht pünktlich bezahlt. 
Am 3.7.2018 reichte der Antragsteller einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung wegen der 
Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit beim Finanzamt ein. Darin erklärte er, seit dem 
1.3.2018 als Unternehmensberater tätig zu sein. Er erwartete im Jahr 2018 Umsätze in Höhe 
von 10.000 EUR. Mit Bescheid vom 31.10.2018 versagte das Finanzamt dem Antragsteller eine 
Steuernummer für umsatzsteuerliche Zwecke. Zu diesem Zeitpunkt war ein Betrag in Höhe von 
rund 50.000 EUR offen und fällig. Dieser setzte sich ausschließlich aus Einkommensteuer, 
Maßstabsteuern und Nebenleistungen zusammen. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht gab dem Finanzamt Recht und entschied, dass der Antragsteller keinen 
Anspruch auf Erteilung einer Umsatzsteuernummer hat. Steuerpflichtige, die ernsthaft erklären, 
ein selbstständiges gewerbliches oder berufliches Tätigkeitwerden zu beabsichtigen, haben 
zwar Anspruch auf Erteilung einer Steuernummer für Umsatzsteuerzwecke. Das gilt allerdings 
nicht, wenn objektive Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Steuerpflichtige eine ihm 
zugeteilte Steuernummer für Umsatzsteuerzwecke in betrügerischer Weise verwenden wird. 
Nach den Feststellungen des Gerichts verletzte der Antragsteller in der Vergangenheit seine 
steuerlichen Pflichten in erheblichem Maße. 

Dem Finanzamt standen nach Ansicht des Finanzgerichts auch keine anderen Mittel zur 
Verfügung, um den Ausfall von Umsatzsteuerforderungen zu verhindern. Da die vom 
Antragsteller angestrebte Tätigkeit kein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung darstellte, 



 

konnte das Finanzamt kein Gewerbeuntersagungsverfahren mit Aussicht auf Erfolg anregen. 
Die Anordnung einer Sicherheitsleistung käme nur dann in Betracht, wenn der Antragsteller 
Umsatzsteuervergütungen anmelden sollte. 

4. Vorsteuervergütungsantrag:  

Darf statt der Rechnungsnummer eine Referenznummer angegeben werden? 
Welche Angaben muss ein Steuerpflichtiger in einem Vorsteuervergütungsantrag zur 
Nummer der Rechnung machen? Ist damit die Rechnungsnummer gemeint? Oder genügt 
eine Referenznummer? Diese Fragen muss der Europäische Gerichtshof nun klären. 
Hintergrund 

Die Klägerin ist eine österreichische Spedition. Sie übermittelte dem Bundeszentralamt für 
Steuern einen Vorsteuervergütungsantrag über das von der österreichischen Finanzverwaltung 
eingerichtete Portal elektronisch. Dem Antrag lagen Rechnungen über die Lieferung von 
Kraftstoffen, aus denen die Klägerin den Vorsteuerabzug geltend machte, zugrunde. In der 
amtlichen Anlage zum Antrag ist zu den Rechnungen in der Spalte "Beleg-Nr." nicht die in der 
jeweiligen Rechnung aufgeführte Rechnungsnummer, sondern eine jeweils in der Rechnung 
ausgewiesene und in der Buchhaltung der Klägerin erfasste Referenznummer eingetragen. 

Das Bundeszentralamt für Steuern lehnte die Vergütung ab. Seiner Ansicht nach entsprach der 
Antrag nicht den gesetzlichen Anforderungen, weil nicht die auf den Rechnungen angegebenen 
Rechnungsnummern eingetragen wurden. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt, weil es die Angabe der Referenznummern für 
ausreichend hielt. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof setzte das Revisionsverfahren aus und legte die Sache dem Europäischen 
Gerichtshof zur Vorabentscheidung vor. Dieser muss nun insbesondere folgende Fragen klären: 

Genügt in einem Vorsteuervergütungsantrag, in dem u.a. die Nummer der Rechnung anzugeben 
ist, die Angabe der Referenznummer, die neben der Rechnungsnummer auf dem 
Rechnungsbeleg ausgewiesen ist? 

Falls nein, gilt ein Erstattungsantrag, in dem statt der Rechnungsnummer die Referenznummer 
angegeben ist, als formell vollständig und damit als fristwahrend vorgelegt? 

5. Schwerbehinderte Bewerber müssen nicht zwingend zum Vorstellungsgespräch eingeladen 

werden 
Grundsätzlich sind zwar öffentliche Arbeitgeber verpflichtet, schwerbehinderte Bewerber 
zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Jedoch gibt es bei sog. gestuften 
Ausschreibungsverfahren eine Ausnahme, wie ein Urteil aus Schleswig-Holstein zeigt. 
Hintergrund 

Der öffentliche Arbeitgeber besetzte in dem gestuften Ausschreibungsverfahren alle intern wie 
extern ausgeschriebenen Stellen mit internen Bewerbern. Die Klägerin war eine externe 
Bewerberin, die einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt ist. Ohne zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, erhielt sie eine Absage auf ihre Bewerbung. 
Deshalb klagte sie vor Gericht auf eine Entschädigung in Höhe von 5 Monatsgehältern. Der 
Umstand, dass sie nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden sei, hielt sie für ein 
hinreichendes Indiz für eine Diskriminierung. 
Der Beklagte erachtete seine Praxis, externe Bewerber prinzipiell und unabhängig von einer 
Schwerbehinderung nicht einzuladen, als rechtmäßig. Durch die Berücksichtigung interner 
Bewerber in dem gestuften Ausschreibungsverfahren sei das Indiz einer Benachteiligung 
widerlegt. 



 

Entscheidung 

Das Landesarbeitsgericht schloss sich der Auffassung des beklagten Arbeitgebers an. Denn 
allein die Tatsache, dass der Arbeitgeber die Bewerberin nicht zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen hatte, konnte kein Indiz für eine Diskriminierung wegen ihrer 
Schwerbehinderteneigenschaft darstellen. Vielmehr hatte die schwerbehinderte Bewerberin die 
formale Voraussetzung als interne Bewerberin nicht erfüllt. Darüber hinaus bestand eine 
Einladungspflicht von externen schwerbehinderten Bewerbern in einem internen 
Bewerbungsverfahren gerade nicht. Die nicht erfolgte Einladung war letztlich als Indiz für eine 
Diskriminierung ungeeignet. 

Weiterhin waren die Richter überzeugt, dass die Einladung zum Vorstellungsgespräch nur 
deshalb ausgeblieben war, weil es sich um eine externe Bewerbung gehandelt hatte. Die 
klagende Bewerberin wurde also – wie alle anderen externen Bewerber übrigens auch – nur aus 
diesem Grund nicht eingeladen. Die Schwerbehinderung war nicht ursächlich dafür, die 
Bewerberin nicht zum Gespräch einzuladen. Die von der Klägerin geforderte Entschädigung 
lehnte das Gericht deshalb ab. 

6. Ehegatte als Minijobber:  

Vorsicht bei der Überlassung eines Firmenwagens 
Wer seinen Ehepartner im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses 
beschäftigt, sollte ihm keinen Dienstwagen zur unbeschränkten und 
selbstbeteiligungsfreien Privatnutzung überlassen. Denn dies ist fremdunüblich, sodass 
das Arbeitsverhältnis nicht anerkannt wird. 
Hintergrund 

Der Ehemann M führte einen Einzelhandel. Seine Ehefrau F, die in ihrem Hauptberuf 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerin war, wurde in den Jahren 2012 bis 2014 von M im Rahmen 
eines Minijobs als Büro- und Kurierkraft angestellt. Der Arbeitslohn wurde im Wesentlichen 
durch die private Nutzungsmöglichkeit eines von F für die Kurierfahrten einzusetzenden 
Betriebs-Pkw abgegolten. Den Sachbezug aus der Pkw-Nutzung ermittelte M nach der 1-%-
Regelung. Den Differenzbetrag zum Lohnanspruch zahlte er aus. 
Die vereinbarte Vergütung aus dem Minijob plus Abgaben und sämtliche 
Fahrzeugaufwendungen erfasste M als Betriebsausgaben, als fiktive Betriebseinnahme setzte er 
den Sachbezug aus der privaten Nutzungsmöglichkeit an. 

Das Finanzamt war der Ansicht, dass das Arbeitsverhältnis einem Fremdvergleich nicht 
standhielt. Die mit dem Pkw in Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge ließ es 
deshalb ebenso unberücksichtigt wie die Lohnaufwendungen und die als fiktive 
Betriebseinnahme erfassten Sachbezüge aus der Nutzungsüberlassung. Für M ergaben sich 
daraus jährliche Gewinnerhöhungen zwischen 6.000 EUR und 7.000 EUR. 

Entscheidung 
Nachdem das Finanzgericht das Arbeitsverhältnis anerkannt hatte, widersprach der 
Bundesfinanzhof diesem Urteil. Im Rahmen der Gesamtwürdigung muss geprüft werden, ob die 
Vertragschancen und -risiken in fremdüblicher Weise verteilt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass ein Arbeitgeber typischerweise nur dann ein Fahrzeug zur uneingeschränkten 
Privatnutzung überlässt, wenn sich sein Aufwand zuzüglich des Barlohns als wertangemessene 
Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft darstellt. 

Während sich bei einem hohen Gehalt der Umfang der Privatnutzung auf den Aufwand des 
Arbeitgebers nur verhältnismäßig gering auswirkt und daher bei der Kalkulation des 
Kostenaufwands untergeordnet sein kann, stellte sich dies bei dem vorliegend niedrigen Gehalt 
anders dar. Denn bei einer geringfügigen monatlichen Vergütung, die durch die private Pkw-
Nutzung erfüllt wird, hängt der Gesamtaufwand des Arbeitgebers praktisch unmittelbar vom 



 

Umfang der Privatnutzung ab. Bei einer Steigerung der Privatnutzung kann sich somit der 
Gesamtaufwand des Arbeitgebers im Vergleich zu der vereinbarten Grundvergütung 
unverhältnismäßig erhöhen. Dieses Risiko führt zur Fremdunüblichkeit und damit zur 
steuerlichen Nichtanerkennung des Arbeitsverhältnisses. Ein fremder Arbeitgeber eines 
geringfügig beschäftigten Arbeitnehmers würde diesem ein Fahrzeug nur unter einer 
Kilometerbegrenzung für private Fahrten oder einer Zuzahlung stellen. 

7. Ehegatten-Arbeitsverhältnisse:  

Gehaltsumwandlung muss Fremdvergleich standhalten 
Bei den Regelungen im Rahmen eines Ehegatten-Arbeitsverhältnisses muss der 
Fremdvergleich immer im Auge behalten werden. Sonst wird die Beschäftigung steuerlich 
nicht anerkannt – so z. B., wenn knapp 50 % des Arbeitslohns über eine 
Gehaltsumwandlung in eine überbetriebliche Unterstützungskasse eingezahlt wird. 
Hintergrund 
Die Ehefrau war als Verkaufsleiterin im Betrieb ihres Ehemanns angestellt und wurde wegen 
des Ehegatten-Arbeitsverhältnisses nicht als sozialversicherungspflichtig behandelt. Darum 
wurde vereinbart, dass ein Teil ihres Arbeitslohns (1.830 EUR monatlich) in eine 
überbetriebliche Unterstützungskasse und über diese in eine Rückdeckungsversicherung 
eingezahlt werden. Das Finanzamt sah die gewählte Art der Alterssicherung als nicht 
fremdüblich an und verweigerte den Abzug der Einzahlungen in die Unterstützungskasse als 
Betriebsausgaben. Vielmehr stellte es die Zahlungen in einen aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten ein. 
Entscheidung 

Das Finanzgericht schloss sich der Auffassung des Finanzamts an und entschied, dass die 
Regelungen im Arbeitsverhältnis zwischen den Ehegatten nicht fremdüblich waren. Fremdüblich 
müssten dabei nicht nur die Höhe des Arbeitslohns sein, sondern auch die Modalitäten der 
Gehaltsumwandlung. Ein fremder Arbeitnehmer hätte das Ausfallrisiko der Unterstützungskasse 
nicht übernommen. Aus der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, nach der für 
arbeitnehmerfinanzierte Altersversorgungen großzügigere Maßstäbe gelten als für eine 
arbeitgeberfinanzierte Alterssicherung, ließ sich nach Ansicht der Richter nichts Gegenteiliges 
herleiten. 

8. § 6b-Rücklage:  

Übertragung auf einen anderen Betrieb des Steuerpflichtigen möglich? 
Vor der Anschaffung oder Herstellung eines Reinvestitionswirtschaftsguts darf der 
Steuerpflichtige eine Rücklage nach § 6b EStG nicht auf einen anderen Betrieb 
übertragen. 
Hintergrund 

Die Eltern unterhielten einen landwirtschaftlichen Betrieb. Im Wirtschaftsjahr 2005/2006 bildeten 
sie für einen Gewinn aus Grundstücksverkäufen eine Rücklage in Höhe von 350.000 EUR. Am 
30.12.2006 übertrugen sie den Betrieb unentgeltlich auf ihren Sohn S. Bereits 2003 hatten sie 
eine KG zur Errichtung und Vermietung von Mehrfamilienhäusern gegründet. Kommanditisten 
waren zunächst die Eltern. Nach verschiedenen unentgeltlichen Übertragungen ihrer KG-Anteile 
an ihre Kinder waren sie zum 31.12.2006 noch zu 8 % beteiligt. 

In ihrer Sonderbilanz bei der KG auf den 31.12.2006 wiesen die Eltern eine entsprechende 
Rücklage aus. Sie hatten die im landwirtschaftlichen Betrieb gebildete Rücklage in ihr Sonder-
Betriebsvermögen bei der KG übertragen. Darin befand sich außerdem ein Grundstück, auf dem 
die Eltern ein Mehrfamilienhaus errichteten. Dieses wurde am 30.6.2007 fertiggestellt und in der 
Sonderbilanz auf den 5.7.2007 bilanziert. Die Rücklage zogen sie in voller Höhe von den 



 

Herstellungskosten ab. Das Grundstück und das Gebäude überließen die Eltern unentgeltlich 
der KG. 

Das Finanzamt verweigerte den Abzug der Rücklage, da diese erst in dem Wirtschaftsjahr auf 
einen anderen Betrieb übertragen werden kann, in dem der Abzug von den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten bei den Wirtschaftsgütern des anderen Betriebs vorgenommen wird. Das 
war im vorliegenden Fall erst das Jahr 2007, in dem das Gebäude fertiggestellt wurde. Das 
Finanzgericht gab der Klage statt. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Eltern des S zwar grundsätzlich befugt waren, die in 
ihrem landwirtschaftlichen Betrieb gebildete Rücklage von den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten anderer Wirtschaftsgüter in ihrem Sonder-Betriebsvermögen bei der KG 
abzuziehen. Dem Abzug stand jedoch hier entgegen, dass sich zum Bilanzstichtag 31.12.2006 
in ihrem Sonder-Betriebsvermögen bei der KG noch kein Reinvestitionswirtschaftsgut befand, 
von dessen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sie die Rücklage hätten abziehen können. 
Denn das Gebäude wurde erst 2007 fertiggestellt. Eine isolierte Übertragung der Rücklage in ein 
anderes Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen ohne gleichzeitigen Abzug von den 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines begünstigten Wirtschaftsguts ist gesetzlich nicht 
zulässig. 
Der eindeutige Gesetzeswortlaut setzt insbesondere voraus, dass der Abzug von den 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines innerhalb von 4 bzw. 6 Jahren angeschafften oder 
hergestellten Reinvestitionswirtschaftsguts vorgenommen wird. Die schlichte Übertragung einer 
Rücklage ohne Abzug von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines 
Reinvestitionswirtschaftsguts findet jedoch im Gesetz keine Grundlage. Die Eltern konnten 
deshalb die Rücklage bis zum 31.12.2006 nicht abziehen. Eine Übertragung der Rücklage auf 
ein unfertiges Gebäude ist ausgeschlossen. 

Die Rücklage war damit am 30.12.2006 weiterhin im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern 
vorhanden. S trat zu diesem Zeitpunkt als Betriebsübernehmer in die Rechte und Pflichten der 
Betriebsübergeber ein. Die von den Eltern gebildete Rücklage musste S übernehmen und 
entsprechend fortführen. Da S die Rücklage vor Ablauf des Wirtschaftsjahres 2009/2010 weder 
aufgelöst noch von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines 
Reinvestitionswirtschaftsguts abgezogen hatte, durfte das Finanzamt die Rücklage 
gewinnerhöhend auflösen. 

9. Leistungen eines Arbeitgebers an einen Pensionsfonds zur Übernahme bestehender 

Versorgungsverpflichtungen:  

Arbeitslohn? 
Wird eine Pensionsverpflichtung auf einen Pensionsfonds übertragen und erwirbt der 
Beschäftigte dadurch einen eigenen Anspruch gegen den Pensionsfonds, stellt sich die 
Frage: Liegt steuerpflichtiger Arbeitslohn vor? Grundsätzlich ist die Antwort ja, auf 
Antrag kann jedoch eine Steuerbefreiung gewährt werden. 
Hintergrund 

Der Kläger war Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH, die ihm eine Pensionszusage 
erteilt hatte. Mit der Veräußerung der GmbH endete die Tätigkeit des Klägers als 
Geschäftsführer. Die Pensionsverpflichtung wurde auf einen Pensionsfonds übertragen. Ob mit 
der Übertragung der Pensionsverpflichtung auf einen Pensionsfonds steuerpflichtiger 
Arbeitslohn vorlag, musste das Finanzgericht klären. 

Entscheidung 
Steht dem Mitarbeiter gegen die Versorgungseinrichtung, an die der Arbeitgeber Beiträge 
geleistet hat, ein unentziehbarer Rechtsanspruch auf die Leistung zu, entsteht durch die 



 

Übertragung der Zusage auf den Fonds Arbeitslohn. Dieser Fall lag hier vor, dementsprechend 
bejahte das Finanzgericht einen solchen Anspruch gegen den Pensionsfonds. 

Liegt Arbeitslohn vor, muss der Arbeitgeber grundsätzlich Lohnsteuer einbehalten. Der 
Ablösungsbetrag kann aber in bestimmten Fällen und unter weiteren Voraussetzungen auch 
steuerfrei bleiben. Das Gesetz befreit insbesondere Leistungen eines Arbeitgebers an einen 
Pensionsfonds zur Übernahme bestehender Versorgungsverpflichtungen oder 
Versorgungsanwartschaften durch den Pensionsfonds. Diese Steuerbefreiung erfolgt jedoch nur 
auf Antrag. Im Urteilsfall wurde dieser nicht gestellt. Deshalb war die Übertragung 
steuerpflichtig. 

10. Was gilt bei der Übertragung eines Landwirtschaftsbetriebs unter Nießbrauchsvorbehalt? 
Hat ein Landwirt die wirtschaftliche Grundlage des späteren Erfolgs bei seinem 
unentgeltlichen Rechtsnachfolger gelegt, kommt eine generationenübergreifende 
Totalgewinnprognose in Betracht. Das gilt auch dann, wenn der Betrieb unter 
Nießbrauchsvorbehalt an die nächste Generation übertragen wird. 
Hintergrund 

Nachdem die Eheleute zunächst über 10 Jahre einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau 
und Viehzucht geführt hatten, betrieben sie auf dem Gelände seit 1997 eine Pferdepension. Von 
1996 bis 2005 errichteten sie umfangreiche Anlagen (Reithallen und Pferdeboxen). Im Jahr 
2000 übertrugen die Eheleute den Betrieb auf ihren Sohn. Gleichzeitig behielten sie sich für 5 
Jahre das Nießbrauchsrecht vor. Für die Jahre 2002 bis 2004 machten die Eheleute Verluste 
geltend. 

Das Finanzamt lehnte eine Gewinnerzielungsabsicht ab. Wegen des Nießbrauchs beschränkte 
es die Gewinnprognose auf die Dauer des Nießbrauchsrechts (5 Jahre). In diesem Zeitraum und 
auch darüber hinaus war kein Überschuss erwirtschaftet worden. Dementsprechend lehnte das 
Finanzamt die Feststellung von Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft ab. Das Finanzgericht 
nahm dagegen eine generationsübergreifende Betrachtung vor, sodass sich eine positive 
Prognose ergab. 
Entscheidung 

An der Gewinnerzielungsabsicht fehlt es, wenn die Prognose des zu erwirtschaftenden 
Totalgewinns negativ ist und der Steuerpflichtige die verlustbringende Tätigkeit nur aus im 
Bereich seiner Lebensführung liegenden persönlichen Gründen und Neigungen ausübt. Für 
einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb ist regelmäßig davon auszugehen, dass die 
Totalgewinnperiode objektbezogen ist und daher mehr als eine Generation umfassen muss. 

Der Bundesfinanzhof entschied deshalb, dass der Nießbrauchsvorbehalt der 
generationenübergreifenden Totalgewinnprognose nicht entgegenstand. Die 
Eigentumsübertragung unter Nießbrauchsvorbehalt war im Hinblick auf den wirtschaftenden 
Betrieb im Ergebnis weitgehend irrelevant, da die Einkünfte mit Ausnahme der Gewinne aus der 
Veräußerung von Anlagevermögen innerhalb derselben Betriebsstruktur weiterhin von dem 
bisherigen Eigentümer (nunmehr als Nießbraucher) erzielt werden und es steuerrechtlich keinen 
Unterschied macht, ob der wirtschaftende Betrieb zusammen mit dem Eigentumsübergang oder 
erst zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Wegfall des Nießbrauchs übertragen wird. 

Der Bundesfinanzhof hielt für die Totalgewinnprognose einen Prognosezeitraum von 30 Jahren 
ab der Umstrukturierung zum Pensionsbetrieb für sachgerecht. 

 

 
 



 

11. Herstellung von Fruchtjoghurt aus selbst hergestellter Milch:  

Liegt ein landwirtschaftliches Erzeugnis vor? 
Stellt ein Landwirt aus eigener Milch und unter händischer Beimischung zugekaufter 
Fruchtmischungen Fruchtjoghurt her, liegt eine Verarbeitungstätigkeit eines Milchbauern 
vor. Auf die Lieferung ist die Durchschnittssatzbesteuerung anwendbar. 
Hintergrund 

Die Klägerin L war als Landwirtin tätig. Aus von ihren Kühen produzierter Milch erzeugte sie 
Joghurt und stellte mit zugekauften Fruchtmischungen Fruchtjoghurt her. Der Fruchtanteil betrug 
14 %. L sah darin ein landwirtschaftliches Erzeugnis, dessen Lieferung sie nach der 
Durchschnittssatzbesteuerung versteuerte. 
Das Finanzamt ging jedoch davon aus, dass es sich um ein Erzeugnis einer sog. zweiten 
Verarbeitungsstufe handelte. Demzufolge lag kein landwirtschaftliches Erzeugnis vor. 
Dementsprechend unterwarf das Finanzamt diese Umsätze der Regelbesteuerung mit 7 %. Das 
Finanzgericht gab der Klage statt. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof folgt dem Finanzgericht. Zur Begründung führten die Richter aus: Die 
Regelung zur Durchschnittssatzbesteuerung ist richtlinienkonform entsprechend der 
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie auszulegen. Danach finden die sog. Pauschalausgleich-
Prozentsätze auf landwirtschaftliche Erzeugnisse und Dienstleistungen Anwendung. 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse sind dabei die Gegenstände, die im Rahmen der in Anhang VII 
zur Richtlinie aufgeführten Tätigkeiten von land-, forst- oder fischwirtschaftlichen Betrieben 
erzeugt werden. Dazu gehört die Viehhaltung. Den landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
gleichgestellt sind die Erzeugnisse, die ein Landwirt bei im Wesentlichen aus seiner 
landwirtschaftlichen Produktion stammenden Erzeugnissen mit Mitteln herstellt, die 
normalerweise in land-, forst- oder fischwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden. 
Daraus ergibt sich, dass die Lieferung der L unter die Durchschnittssatzbesteuerung fällt. Bei 
der Herstellung des Fruchtjoghurts handelt es sich um eine Verarbeitungstätigkeit. L verwandte 
dazu mit der Milch im Wesentlichen ein aus ihrer landwirtschaftlichen Produktion stammendes 
Erzeugnis. Die Beimischung des zugekauften Fruchtzusatzes im Ausmaß unterhalb der 
Wesentlichkeitsgrenze war unschädlich. Denn die verarbeiteten Erzeugnisse müssen nicht 
ausschließlich, sondern nur im Wesentlichen aus der eigenen landwirtschaftlichen Produktion 
stammen. Der im Streitfall hinzugegebene Fruchtgehalt von 14 % steht daher als unwesentlich 
der Durchschnittssatzbesteuerung nicht entgegen. 
Entscheidend war auch, dass die Beimischung händisch erfolgte. 

12. Ist ein Eingabefehler eine offenbare Unrichtigkeit? 
Unterläuft dem Finanzbeamten ein Eingabefehler, kann dies eine offenbare Unrichtigkeit 
darstellen. Das gilt auch dann, wenn der Fehler von 3 Sachbearbeitern im Finanzamt nicht 
erkannt wurde. 
Hintergrund 

Der Kläger veräußerte im November 2011 einen Gesellschaftsanteil an einer GmbH zu einem 
Verkaufspreis von 138.000 EUR. Da er diese Beteiligung in seinem Privatvermögen hielt, 
erzielte er aus der Veräußerung einen Veräußerungsgewinn. Dieser war steuerpflichtig und 
unterlag dem Teileinkünfteverfahren. Mit der Einkommensteuererklärung 2011 erklärte der 
Kläger diesen Gewinn zutreffend. Der Sachbearbeiter im Finanzamt prüfte die Berechnung des 
Veräußerungsgewinns und sah sie als richtig an. Aufgrund einer fehlerhaften Eingabe in die 
EDV des Finanzamts wurde jedoch von dem zutreffenden Veräußerungsgewinn von 80.000 
EUR ein angeblich steuerfreier Veräußerungsgewinn von 80.000 EUR abgezogen. So ergab 
sich ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn von Null. 



 

Dieser Fehler fiel weder dem Veranlagungssachbearbeiter noch dem Qualitätssicherer noch der 
Sachgebietsleiterin auf. Die Einkommensteuerveranlagung erfolgte entsprechend. Nachdem der 
Fehler bei einer Betriebsprüfung bei der GmbH erkannt worden war, änderte das Finanzamt die 
Einkommensteuerveranlagung für 2011 aufgrund einer offenbaren Unrichtigkeit. Dagegen 
wehrte sich der Kläger mit seiner Klage. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies die Klage ab. Es entschied, dass der Steuerbescheid geändert werden 
durfte. Das Finanzamt darf Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, 
die beim Erlass eines Verwaltungsakts unterlaufen sind, jederzeit berichtigen. Ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten liegen insbesondere dann vor, wenn es sich um Eingabe- oder 
Übertragungsfehler handelt, die für jeden unvoreingenommenen Dritten klar und deutlich 
erkennbar seien. Hierbei muss es sich um mechanische Fehler handeln, Rechtsirrtümer fallen 
nicht unter die Regelung. 
Im vorliegenden Fall würdigten die Sachbearbeiter im Finanzamt die Rechtslage zwar 
zutreffend. Dann unterlief jedoch dem Veranlagungssachbearbeiter ein mechanischer Fehler bei 
der Eingabe. Dieser führte dazu, dass der Veräußerungsgewinn fälschlicherweise als steuerfrei 
in die Berechnung einbezogen wurde. Diesen mechanischen Fehler bemerkten weder die zweite 
Bearbeiterin noch die Sachgebietsleiterin. Insoweit durfte das Finanzamt die Steuerveranlagung 
2011 unter Berufung auf eine offenbare Unrichtigkeit ändern. Auch die Tatsache, dass gleich 3 
Bearbeiter im Finanzamt den Fehler übersahen, änderte nach Ansicht des Finanzgerichts nichts 
daran, dass der Fehler offenbar war. 

13. Sind privat finanzierte Leistungen zu Pensionskassen sozialversicherungspflichtig? 
Aus privat finanzierten Anteilen eines Versorgungsbezugs müssen in bestimmten Fällen 
keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden. Diese Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts macht rückwirkende Korrekturen im Beitrags- und 
Meldeverfahren erforderlich. 
Hintergrund 
2 Mitarbeiter zahlten nach ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis auf freiwilliger Basis 
weiter Beiträge in ihre Pensionskasse ein. Im Rentenalter stellten sie fest, dass die 
Krankenkassen auch aus dem ausschließlich privat finanzierten Anteil der Pension 
entsprechende Beiträge forderten. 

Entscheidung 

Diese Vorgehensweise verstößt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts gegen das 
Gleichheitsgebot im Grundgesetz. Denn vergleichbare Leistungen aus privat finanzierten 
Lebensversicherungen werden nicht der Beitragspflicht unterworfen. 

Aus dieser Entscheidung folgt, dass die Krankenkassen einen verfassungskonformen Zustand 
herstellen müssen. In der Konsequenz erhalten die versicherungspflichtigen Pensionäre die aus 
dem privaten Anteil gezahlten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zurück. Dies gilt 
allerdings nur für die letzten 4 Kalenderjahre. Der Erstattungsanspruch davor ist verjährt. 

Hinweis 
Die Pensionskassen werden in den betroffenen Fällen die an die Krankenkassen abgegebenen 
Meldungen rückwirkend korrigieren. Zu melden ist dann nur noch der beitragspflichtige Anteil 
der Pension ohne den privat finanzierten Anteil. Auf diese Verfahrensweise haben sich Kranken- 
und Pensionskassen verständigt. 

Soweit die Pensionskasse die rückwirkende Beitragskorrektur und damit die Auszahlung der 
Beiträge nicht bis zum Jahr 2014 vornehmen kann, erstattet die Krankenkasse auf Antrag den 
restlichen Erstattungsbetrag. Eine Bescheinigung der Pensionskasse, aus der hervorgeht, für 
welche Zeiträume bereits eine Erstattung durch die Pensionskasse erfolgt ist, sollte dem 



 

Erstattungsantrag beigefügt werden. Damit wird eine doppelte Erstattung von Beiträgen 
verhindert. 

14. Selbstanzeige:  

Welche Ablaufhemmung gilt? 
Beginnen die Ermittlungen der Steuerfahndung, bevor die Festsetzungsfrist abgelaufen 
ist, und beruht die Steuerfestsetzung auf konkreten Ermittlungen der Steuerfahndung, 
stellt sich die Frage, welche Folgen eine Selbstanzeige des Steuerpflichtigen auf die 
Ablaufhemmung hat. 
Hintergrund 

Die Eheleute und Kläger gaben ihre Einkommensteuererklärungen für die Jahre 1996 und 1997 
im Jahr 1998 ab. Im Jahr 2008 gaben sie für die Jahre 1996, 1997 und für die Jahre 2000 bis 
2006 Selbstanzeigen ab. In diesen erklärten sie Kapitalerträge aus Liechtenstein nach. Durch 
eine sog. Steuer-CD hatte das Finanzamt schon im Jahr 2007 Hinweise auf das Depot der 
Eheleute in Liechtenstein erhalten. Die Prüferin der Steuerfahndung wertete die übermittelten 
Unterlagen und die Steuerakten im Jahr 2007 aus. Das Vorermittlungsergebnis für 1996 bis 
2006 hielt sie in einem Verdachtsprüfungsvermerk vom September 2007 fest. Im Januar 2008 
leitete die Steuerfahndung ein Steuerstrafverfahren wegen unrichtiger Erklärungen für die Jahre 
2002 bis 2006 ein. Nachdem im April 2008 ein Prüfungsauftrag der Steuerfahndung für den 
Zeitraum 1996 bis 2006 ergangen war, forderte die Prüferin von den Eheleuten Unterlagen zu 
den liechtensteinischen Anlagen an. 

Im Juni 2010 erließ das Finanzamt Änderungsbescheide für 1996 und 1997 wegen nachträglich 
bekannt gewordener Tatsachen. Die Eheleute machten Festsetzungsverjährung geltend, da 
aufgrund der Abgabe der Steuererklärungen im Jahr 1998 die bei Steuerhinterziehung geltende 
reguläre 10-jährige Verjährungsfrist zum Jahresende 2008 abgelaufen war. Auch die 
Verlängerung der Festsetzungsfrist bei Selbstanzeigen um 1 Jahr nach Eingang der Anzeige im 
Mai 2008 war ihrer Meinung nach im Mai 2009 abgelaufen. 
Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass eine Nacherklärung von Besteuerungsgrundlagen eine auf 
Ermittlungen der Steuerfahndung beruhende Ablaufhemmung hinsichtlich derselben 
Besteuerungsgrundlagen nicht ausschloss. Das Finanzamt musste damit nach der Abgabe der 
Nacherklärung nicht abwarten, ob die Kläger zu den hinterzogenen Einkünften bis zum Ablauf 
der 1-jährigen Hemmungsfrist ausreichende Angaben machten. Vielmehr konnte das Finanzamt 
vor Ablauf der ungehemmten Festsetzungsfrist eigene Ermittlungen anstellen, um selbst eine 
Hemmung herbeizuführen. Diese Ablaufhemmung endet erst, wenn aufgrund der Prüfung 
Steuerbescheide ergehen und diese unanfechtbar werden. Voraussetzung für den Eintritt der 
Hemmung ist jedoch, dass die Steuerfestsetzung auf den Ermittlungen der Steuerfahndung 
beruht. 

Die Ablaufhemmung war deshalb für die Jahre 1996 und 1997 nur eingetreten, wenn die 
Steuerfahndung noch im Jahr 2008 Ermittlungshandlungen vorgenommen hatte, die der 
Überprüfung der nacherklärten Besteuerungsgrundlagen dieser Jahre dienten. Ob diese 
Voraussetzung vorlag, ließ sich aus Sicht des Bundesfinanzhofs jedoch nicht klären. Der 
Geschehensablauf sprach eher dafür, dass die Prüferin der Steuerfahndung erst im Februar 
2009 und somit nach Fristablauf eine detaillierte Ermittlungshandlung hinsichtlich der Jahre 
1996 und 1997 vornahm. Auf die Aktenauswertung und den Verdachtsprüfungsvermerk vom 
September 2007 konnte nicht abgestellt werden. Denn insoweit handelte es sich lediglich um 
Vorbereitungshandlungen für eine durchzuführende Prüfung. Die begonnene Fahndungsprüfung 
wurde nach Beendigung der Vorbereitungshandlungen zunächst wieder unterbrochen. 



 

Das Finanzgericht muss feststellen, ob vor Jahresende 2008 detailliert Unterlagen zur Prüfung 
der nacherklärten Erträge für die Jahre 1996 und 1997 angefordert wurden und ob die späteren 
Steuerfestsetzungen auf dieser Unterlagenanforderung beruhten. 

15. Private Postdienstleister:  

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bekanntgabe von Verwaltungsakten? 
Wird die Post durch einen privaten Postdienstleister befördert und schaltet dieser ein 
Subunternehmen ein, kann dies zu einem längeren Postlauf führen – was für die 
Zugangsvermutung innerhalb der 3-Tage-Frist von Bedeutung sein kann. 
Hintergrund 

Der Vater V stellte einen Antrag auf Kindergeld für seine Töchter. Gegen den 
Ablehnungsbescheid legte er Einspruch ein, den die Familienkasse mit Einspruchsentscheidung 
v. 5.11.2015 als unbegründet zurückwies. Da als Absendedatum der 6.11.2015 vermerkt war, 
war nach der Zugangsvermutung der 3-Tage-Frist die Einspruchsentscheidung am 9.11.2015 
zugegangen. Damit war die Klagefrist am 9.12.2015 abgelaufen. Mit seiner am 10.12.2015 
erhobenen Klage trug V vor, dass die Klagefrist gewahrt war, da ihm die 
Einspruchsentscheidung erst am 12.11.2015 zugegangen war. Am Absendetag am 6.11.2015 
war die Post zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr durch den Kurierdienst, einen Subunternehmer der 
X-Post (lizenzierter privater Postdienstleister), abgeholt worden. Das Finanzgericht wies die 
Klage als unzulässig ab, da sie verfristet war. 

Entscheidung 
Grundsätzlich gilt: Behauptet der Steuerpflichtige, dass er den Bescheid nicht innerhalb des 3-
Tage-Zeitraums erhalten hat, muss er sein Vorbringen substanziieren, um Zweifel an der 3-
Tage-Vermutung zu begründen. Einfaches Bestreiten genügt dafür nicht, sondern es müssen 
Tatsachen vorgetragen werden, die den Schluss zulassen, dass ein anderer Geschehensablauf 
als der typische Zugang innerhalb der 3-Tage-Frist ernstlich in Betracht kommt. Auf einen 
hinreichend substanziierten Vortrag muss sodann die Behörde beweisen, wann der 
Verwaltungsakt zugegangen ist. 

Der Bundesfinanzhof bekräftigte in seiner Entscheidung, dass die Zugangsvermutung auch bei 
der Übermittlung durch einen privaten Postdienstleister gilt. Im vorliegenden Fall lagen jedoch 
besondere Umstände vor, die den typischen Geschehensablauf und den Zugang innerhalb der 
3-Tage-Frist in Zweifel zogen. Da im Rahmen der Lizenzierung privater Postdienstleister die 
Einhaltung konkreter Postlaufzeiten nicht geprüft wird, muss ermittelt werden, ob nach den bei 
dem Dienstleister X vorgesehenen organisatorischen und betrieblichen Vorkehrungen 
regelmäßig von einem Zugang innerhalb der 3-Tage-Frist ausgegangen werden kann. Die 
Zwischenschaltung eines weiteren Dienstleistungsunternehmens könnte möglicherweise einen 
längeren Postlauf zur Folge haben. Der Bundesfinanzhof verwies den Fall zur Nachholung der 
entsprechenden Feststellungen an das Finanzgericht zurück. 

16. Betriebsveranstaltung:  

Kurzfristige Absagen gehen nicht zulasten der Anwesenden 
Bei Betriebsveranstaltungen berechnet sich die Höhe der Zuwendung nach Ansicht der 
Finanzverwaltung nach der Anzahl der Teilnehmer. Ein Finanzgericht hat jetzt jedoch 
entschieden, dass die kurzfristige Absage der Teilnahme steuerlich nicht zulasten der 
tatsächlich Feiernden gehen darf. 
Hintergrund 

Der Arbeitgeber plante die Durchführung eines gemeinsamen Kochkurses als Weihnachtsfeier. 
Nach dem Konzept des Veranstalters durfte jeder Teilnehmer unbegrenzt Speisen und Getränke 
verzehren. Von den ursprünglich angemeldeten 27 Mitarbeitern sagten 2 kurzfristig ab. Eine 
Reduzierung der bereits veranschlagten Kosten durch den Veranstalter fand nicht statt. 



 

Der Arbeitgeber berechnete bei der Lohnsteuer die Zuwendung an die einzelnen Arbeitnehmer, 
indem er die ursprünglich angemeldeten 27 Personen berücksichtigte. Demgegenüber stellte 
das Finanzamt auf die tatsächlichen 25 Teilnehmer ab. Das führte zu einem höheren zu 
versteuernden Betrag. 

Entscheidung 
Das Finanzgericht gab der dagegen erhobenen Klage statt. Zur Begründung führten die Richter 
aus: Seiner Ansicht nach ist nicht nachzuvollziehen, warum die vergeblichen Aufwendungen des 
Arbeitgebers für die nicht erschienenen Arbeitnehmer den anwesenden Feiernden zugerechnet 
werden sollte. Im vorliegenden Fall hatten die Feiernden auch gar keinen Vorteil durch die 
Absage ihrer beiden Kollegen. Außerdem durfte nach dem Veranstaltungskonzept jeder 
Teilnehmer ohnehin nach seinem Belieben unbegrenzt viele Speisen und Getränke 
konsumieren. 

17. Lieferung von Holzhackschnitzeln unterliegt nicht dem ermäßigten Steuersatz 
Liefert ein Unternehmer Holzhackschnitzel als Brennstoff, muss er dafür den 
Regelsteuersatz und nicht den ermäßigten Steuersatz anwenden. 
Hintergrund 
A stellte aus bei Waldarbeiten angefallenem Holz verschiedene Arten von Holzhackschnitzeln, 
sog. Waldholzhackschnitzel, her. Sorte 1 umfasste ungetrocknete Hackschnitzel, Sorte 2 
getrocknete Hackschnitzel und Sorte 3 getrocknete und gesiebte Hackschnitzel. Die Sorten 2 
und 3 lieferte A als Brennstoff für Holzhackschnitzelheizungen und unterwarf diese dem 
ermäßigten Steuersatz. Das Finanzamt wandte jedoch den Regelsteuersatz an. Vor dem 
Finanzgericht hatte A Erfolg mit seiner Klage. 

Entscheidung 
Beim Bundesfinanzhof scheiterte A dagegen. Dieser hob das Finanzgerichtsurteil auf, wies die 
Klage ab und entschied, dass die Waldholzhackschnitzel nicht dem ermäßigten Steuersatz 
unterliegen. 

Der ermäßigte Steuersatz gilt nur für die Lieferung von Brennholz in Form von Rundlingen, 
Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen Formen. Nach dem klaren Wortlaut der 
gesetzlichen Regelung sind Holzhackschnitzel nicht davon erfasst. 

Die Waldholzhackschnitzel fallen auch nicht unter die begünstigte Lieferung von 
Industrieholzhackschnitzeln. Das sind Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, die auch zu 
Pellets, Briketts, Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengepresst sein können. Dabei 
handelt es sich um das Abfallprodukt aus zuvor bearbeitetem Holz. Die Waldholzhackschnitzel 
des A wurden jedoch nicht aus Sägespänen, Holzabfällen oder Holzausschuss hergestellt, 
sondern aus bei Waldarbeiten angefallenem Schnitt- und Kronenholz. Deshalb handelt es sich 
dabei um Rohholz. 

In der Versagung des ermäßigten Steuersatzes für die Lieferung von Holzhackschnitzeln jeder 
Art liegt keine unzulässige Ungleichbehandlung vor. Denn die hier erwähnten Waren sind nicht 
gleichartig und dürfen daher umsatzsteuerrechtlich ungleich behandelt werden. 

18. Land- und Forstwirtschaft:  

Wann Ehegatten Mitunternehmer sind 
Ehegatten, die ihre Grundstücke im Sinne einer gemeinsamen Zweckverfolgung 
bewirtschaften, können konkludent Mitunternehmer werden. Voraussetzung ist jedoch, 
dass der Anteil des von einem Ehegatten zur Verfügung gestellten Grundbesitzes nicht 
weniger als 10 % der insgesamt genutzten Flächen beträgt. 
Hintergrund 



 

Die Ehegatten waren Miteigentümer von Flächen, die landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich 
genutzt wurden. Im Alleineigentum des Ehemanns M befanden sich landwirtschaftliche Flächen 
und im Alleineigentum der Ehefrau F forstwirtschaftliche Flächen. Der Anteil der F an dem 
gemeinsam bewirtschafteten Grundbesitz betrug mehr als 10 % der insgesamt land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Das Finanzamt ging davon aus, dass zwischen den Eheleuten eine konkludente 
Mitunternehmerschaft bestand. Es erließ entsprechende Feststellungsbescheide. Die Eheleute 
wandten ein, dass die Forstflächen im Alleineigentum der F bei der Ermittlung ihrer Anteile an 
dem bewirtschafteten Grundbesitz nicht berücksichtigt werden dürften. Dadurch würde ihr Anteil 
weniger als 10 % der Gesamtfläche betragen, eine landwirtschaftliche Ehegatten-
Mitunternehmerschaft bestand deshalb nicht. Das Finanzgericht wies die Klage ab und 
entschied, dass die forstwirtschaftlichen Flächen in die Vergleichsrechnung einzubeziehen 
waren. 

Entscheidung 

Landwirtsehegatten sind Mitunternehmer, wenn der selbst bewirtschaftete land- und 
forstwirtschaftliche Grundbesitz entweder den Eheleuten gemeinsam oder ein erheblicher Teil 
des landwirtschaftlichen Grundbesitzes jedem Ehegatten zu Alleineigentum oder zu Miteigentum 
gehört und die Eheleute in der Landwirtschaft gemeinsam arbeiten – soweit die ständige 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Liegt kein ausdrücklicher Gesellschaftsvertrag oder ein 
wirtschaftlich vergleichbares Gemeinschaftsverhältnis vor, geht das Gericht von einem durch 
schlüssiges Verhalten konkludent zustande gekommenen Gesellschaftsvertrag aus. 
Der Anteil des selbst bewirtschafteten land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes, den jeder 
Ehegatte zur Verfügung gestellt hat, ist in der Regel nicht erheblich. Er ist daher zur Begründung 
einer konkludenten Mitunternehmerschaft nicht geeignet, wenn er weniger als 10 % der 
insgesamt land- und forstwirtschaftlich genutzten Eigentums- und Pachtflächen beträgt. 

Entgegen der Auffassung der Eheleute sind bei der Frage, ob die 10-%-Grenze überschritten ist, 
auch forstwirtschaftlich genutzte Flächen einzubeziehen. Deshalb kann eine konkludente 
Mitunternehmerschaft zwischen Ehegatten bestehen, wenn sie ausschließlich Forstwirtschaft 
betreibt oder eine Landwirtschaft mit einem forstwirtschaftlichen Teilbetrieb unterhält. 

Der Bundesfinanzhof verwies den Fall an das Finanzgericht zurück. Dieses muss nun prüfen, ob 
die 10-%-Grenze überschritten ist. 

19. Sachgrundlose Befristung:  

Bundesverfassungsgericht kippt Praxis des Bundesarbeitsgerichts zum Verbot der 

Vorbeschäftigung 
Arbeitgeber dürfen Mitarbeiter ohne Sachgrund nicht mehrfach befristet beschäftigen. 
Das Bundesverfassungsgericht hält diese Regelung für verfassungsgemäß. Damit erteilt 
es der gängigen Praxis des Bundesarbeitsgerichts eine deutliche Absage. 
Hintergrund 
Der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lagen eine Verfassungsbeschwerde eines 
Arbeitnehmers sowie ein Vorlagebeschluss eines Arbeitsgerichts auf die Entfristung eines 
Arbeitsvertrags zugrunde. Die Beschäftigten machten gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber 
geltend, dass die zuletzt vereinbarte sachgrundlose Befristung ihres Arbeitsverhältnisses 
unwirksam war. Sie verstieß gegen § 14 Abs. 2 Satz 2 Teilzeitbefristungsgesetz, weil sie bereits 
zuvor bei demselben Arbeitgeber beschäftigt waren. 

Das Arbeitsgericht stellte in dem Vorlageverfahren die Frage, ob diese Regelung mit den 
Grundrechten vereinbar ist, denn damit könnte eine sachgrundlose Befristung auf die erstmalige 
Beschäftigung beim jeweiligen Vertragsarbeitgeber beschränkt sein. 



 

Im anderen Verfahren wehrte sich der Arbeitnehmer dagegen, erneut befristet beschäftigt zu 
werden. Nachdem die jeweils zuständigen Arbeitsgerichte jedoch der bislang aktuellen 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts folgten, waren seine Klagen erfolglos. Mit der 
Verfassungsbeschwerde wandte er sich gegen die ablehnenden Urteile, da die Auslegung der 
gesetzlichen Regelung durch das Bundesarbeitsgericht seine Grundrechte verletzten. 

Entscheidung 

Diesen Argumenten folgte das Bundesverfassungsgericht. Der Erste Senat erteilte damit der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts eine Absage. 

Seit 2011 las das Bundesarbeitsgericht in den Gesetzeswortlaut des § 14 Abs. 2 Satz 2 
Teilzeitbefristungsgesetz eine Art Sperrfrist von 3 Jahren hinein. Eine Vorbeschäftigung des 
Arbeitnehmers bei demselben Arbeitgeber stand also einer sachgrundlosen Befristung nicht 
entgegen, wenn das vorherige Arbeitsverhältnis länger als 3 Jahre zurücklag. 
Für das Bundesverfassungsgericht ist diese Auslegung des Bundesarbeitsgerichts jedoch nicht 
mehr vom Willen des Gesetzgebers gedeckt. Die richterliche Rechtsfortbildung durfte diesen 
klar erkennbaren Willen nicht übergehen und durch ein eigenes Regelungsmodell ersetzen. Im 
Fall des Verbots der Vorbeschäftigung hatte sich der Gesetzgeber klar erkennbar gegen eine 
Frist entschieden. 
Die Fachgerichte müssen bei der Auslegung der Gesetze die gesetzgeberische 
Grundentscheidung respektieren. Dazu müssen auch die Gesetzesmaterialien in Betracht 
gezogen werden. Im konkreten Fall bedeutete das: Eine sachgrundlose Befristung zwischen 
denselben Arbeitsvertragsparteien sollte grundsätzlich nur einmal und nur bei der erstmaligen 
Einstellung zulässig sein. Das gesetzliche Regelungskonzept war damit klar erkennbar. Dieses 
durfte von den Arbeitsgerichten und vom Bundesarbeitsgericht nicht übergangen und durch ein 
eigenes Konzept ersetzt werden. 

Prinzipiell ist die Regelung des § 14 Abs. 2 Satz 2 Teilzeitbefristungsgesetz mit der Verfassung 
vereinbar. Weder die Berufsfreiheit der Beschäftigten noch die berufliche und wirtschaftliche 
Betätigungsfreiheit der Arbeitgeber wird durch die Norm verletzt. 
Das Bundesverfassungsgericht nannte aber auch Ausnahmen vom Verbot der 
Vorbeschäftigung, wenn etwa eine Vorbeschäftigung sehr lange zurückliegt, ganz anders 
geartet war oder von sehr kurzer Dauer gewesen ist. Konkret könnten das bestimmte 
geringfügige Nebenbeschäftigungen während der Schul- und Studienzeit oder der Familienzeit, 
die Tätigkeit von Werkstudierenden oder die lange zurückliegende Beschäftigung von 
Menschen, die sich später beruflich völlig neu orientieren, sein. 

Im Ergebnis darf damit der per Verfassungsbeschwerde klagende Arbeitnehmer auf ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis hoffen. Das abweisende Urteil hat das Bundesverfassungsgericht 
aufgehoben und den Fall zur erneuten Verhandlung an das Landesarbeitsgericht 
zurückverwiesen. 

20. Kann an dem 10-Tageszeitraum bei § 11 EStG festgehalten werden? 
Als "kurze Zeit" im Sinne des § 11 EStG gilt normalerweise ein Zeitraum von 10 Tagen. 
Das Finanzgericht München ist jetzt allerdings der Meinung, dass auch 12 Tage noch 
"kurz" sind. Und was sagt der Bundesfinanzhof? 
Hintergrund 

Der Kläger hatte die Umsatzsteuervoranmeldung für den Dezember 2014 durch 
Banküberweisung vom 4.1.2015 beglichen. Da der 10.1. ein Samstag war und sich die 
gesetzliche Fälligkeit der Umsatzsteuervoranmeldung auf den nächstfolgenden Werktag 
verschob, trat die Fälligkeit erst am 12.1.2015 ein. Da der gesetzliche Fälligkeitstag somit 
außerhalb des 10-Tageszeitraums lag, lehnte das Finanzamt den Abzug des Zahlungsbetrags 
bei der Einnahmen-Überschussrechnung 2014 als Betriebsausgabe ab. 



 

Entscheidung 

Das Finanzgericht gab dem Kläger recht und rechnete die Umsatzsteuervorauszahlung für 
Dezember 2014 dem Wirtschaftsjahr 2014 zu. Das Gericht hielt die Auslegung des 
Rechtsbegriffs der "kurzen Zeit" für modifizierungsbedürftig. Auch wenn der 10-Tageszeitraum 
auf eine lange Tradition zurückblicken kann, war dieser willkürlich gewählt. Deshalb müsste der 
Zeitraum auf mindestens 12 Tage erweitert werden. 

21. Nachzahlungszinsen:  

Vorläufiger Rechtsschutz 
Der Bundesfinanzhof äußerte kürzlich in einem Urteil schwerwiegende 
verfassungsrechtliche Zweifel an der Höhe von Nachzahlungszinsen. Das gilt zumindest 
für Verzinsungszeiträume ab dem 1.4.2015. Die Finanzverwaltung gewährt nun aufgrund 
dessen vorläufigen Rechtsschutz. 
Hintergrund 

Der Zinssatz beträgt 0,5 % für jeden vollen Kalendermonat des Zinslaufs, mithin 6 % per anno. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seiner neuesten Entscheidung begegnet diese 
Zinshöhe durch ihre realitätsfremde Bemessung im Hinblick auf den allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz und das Übermaßverbot für Verzinsungszeiträume ab dem 1.4.2015 
schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Bedenken. Der gesetzlich festgelegte Zinssatz 
überschreitet angesichts der zu dieser Zeit bereits eingetretenen strukturellen und nachhaltigen 
Verfestigung des niedrigen Marktzinsniveaus den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen 
Realität in erheblichem Maße. 

Zur Frage, ob der gesetzliche Zinssatz für Verzinsungszeiträume nach dem 31.12.2009 bzw. 
31.12.2011 verfassungsgemäß ist, liegen dem Bundesverfassungsgericht jedoch seit längerer 
Zeit die Verfassungsbeschwerden 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 gegen 
verwaltungsgerichtliche Entscheidungen wegen der Höhe des Zinssatzes von 
Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer vor. 

Verfügung 

Obwohl der Bundesfinanzhof die Verfassungsmäßigkeit der Verzinsung für in das Jahr 2013 
fallende Verzinsungszeiträume bestätigte, haben die obersten Finanzbehörden des Bundes und 
der Länder beschlossen, den Beschluss des Bundesfinanzhofs über den entschiedenen 
Einzelfall hinaus in allen Fällen, in denen eine vollziehbare Zinsfestsetzung vorliegt, in der der 
gesetzliche Zinssatz zugrunde gelegt wird, für Verzinsungszeiträume ab dem 1.4.2015 
anzuwenden und insoweit auf Antrag des Zinsschuldners im Einspruchsverfahren Aussetzung 
der Vollziehung zu gewähren. 
Für die Zeit bis zu einer abschließenden Klärung dieser Rechtsfrage durch das 
Bundesverfassungsgericht werden die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder 
darüber hinaus mit geeigneten Maßnahmen Vorsorge treffen, dass die ausstehende 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in möglichst allen betroffenen Fällen zur Wirkung 
gebracht werden kann. Gegen Zinsfestsetzungen, die insoweit nicht vorläufig ergangen sind, 
bedarf es im Einzelfall allerdings der Einlegung eines Einspruchs, und zwar unabhängig davon, 
ob die Aussetzung der Vollziehung der Zinsfestsetzung beantragt wird. 

22. Gemischt genutztes Arbeitszimmer:  

Einsprüche per Allgemeinverfügung zurückgewiesen 
Nachdem der Bundesfinanzhof klargestellt hatte, dass ein Kostenabzug für ein gemischt 
genutztes Arbeitszimmer nicht infrage kam, wurde die Finanzverwaltung jetzt tätig: Alle 
anhängigen Einsprüche werden per Allgemeinverfügung zurückgewiesen. 
Hintergrund 



 

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat eindeutig entschieden, dass die Kosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer steuerlich nicht abziehbar sind, wenn der Raum privat und 
beruflich/betrieblich genutzt wird. Noch nicht einmal ein anteiliger Kostenabzug kommt infrage. 
Vielmehr dürfen die Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers nur dann steuerlich abgezogen 
werden, wenn der Raum ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche und 
berufliche Zwecke genutzt wird. Ein anteiliger Kostenabzug ist auch für Arbeitsecken im 
Wohnzimmer oder beruflich genutzte Durchgangszimmer ausgeschlossen. 

Nachdem die höchstrichterliche Rechtsprechung dieser Leitentscheidung in der Folgezeit in 
zahlreichen Entscheidungen gefolgt war und das Bundesverfassungsgericht eine 
Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen hat, reagierten nun die obersten 
Finanzbehörden der Länder. 

Verfügung 
Mit einer Allgemeinverfügung haben die Finanzbehörden alle an diesem Tag anhängigen und 
zulässigen Einsprüche gegen Einkommensteuerbescheide und Feststellungen zurückgewiesen. 
Dies betrifft die Fälle, in denen die Einspruchsführer geltend gemacht haben, dass die 
Kostenaberkennung für privat mitgenutzte Arbeitszimmer einfachgesetzlich fraglich ist oder 
gegen das Grundgesetz verstößt. 
Allgemein zurückgewiesen wurden mit der Allgemeinverfügung ferner entsprechende Anträge 
auf Aufhebung oder Änderung von Einkommensteuerbescheiden und Feststellungen, die 
außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellt worden sind. 

23. Nachzahlungszinsen:  

Bundesfinanzhof zweifelt an der Verfassungsmäßigkeit 
6 % Zinsen auf Steuernachzahlungen – das ist unangemessen, urteilte der 
Bundesfinanzhof. Das gilt zumindest für Verzinsungszeiträume ab 2015. 
Hintergrund 

Aus der Steuerfestsetzung für das Jahr 2009 ergab sich für die Eheleute eine 
Steuernachzahlung von 1.984.800 EUR. In dem entsprechenden Zinsbescheid für den Zeitraum 
1.4.2015 bis 16.11.2017 setzte das Finanzamt Nachzahlungszinsen von 240.831 EUR fest. Die 
Eheleute legten sowohl gegen den Einkommensteuer- als auch gegen den Zinsbescheid 
Einspruch ein. Das Einspruchsverfahren gegen die Zinsfestsetzung ruhte wegen eines beim 
BVerfG anhängigen Verfahrens. 
Die Eheleute beantragten die Aussetzung der Vollziehung des Zinsbescheids. Dies begründeten 
sie damit, dass die Höhe der Zinsen von 0,5 % pro Monat, also 6 % pro Jahr, verfassungswidrig 
ist. Das Finanzamt und das Finanzgericht lehnten dies ab. 

Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof gewährte dagegen die Aussetzung der Vollziehung. 

Die Vollziehung eines angefochtenen Bescheids ist insbesondere auszusetzen, wenn sich bei 
summarischer Prüfung gewichtige Gründe ergeben, die zu Unentschiedenheit oder Unsicherheit 
in der Beurteilung entscheidungserheblicher Rechtsfragen führen. Das kann auch bei 
verfassungsrechtlichen Zweifeln an der Gültigkeit einer Norm der Fall sein. 

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs überschreitet der gesetzliche Zinssatz ab 2015 angesichts 
der eingetretenen strukturellen und nachhaltigen Verfestigung des niedrigen Marktzinsniveaus 
den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität. Eine sachliche Rechtfertigung für die 
gesetzliche Zinshöhe besteht nicht. Aufgrund der modernen EDV-Technik und Automation in der 
Steuerverwaltung können Erwägungen wie Praktikabilität und Verwaltungsvereinfachung einer 
Anpassung der seit 1961 unveränderten Zinshöhe an den jeweiligen Marktzinssatz oder an den 
Basiszinssatz nicht mehr entgegenstehen. 



 

Die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Zinsregelung hielt der Bundesfinanzhof für 
schwerwiegend. Die Interessenabwägung fiel daher zugunsten der Eheleute aus. 

24. Investitionsabzugsbetrag bei Investition in das Sonderbetriebsvermögen einer 

Mitunternehmerschaft 
Eine begünstigte Investition im Rahmen des Investitionsabzugsbetrags kann auch dann 
vorliegen, wenn dieser bei einer Personengesellschaft vom Gesamthandsgewinn 
abgezogen und die geplante Investition von einem ihrer Gesellschafter vorgenommen 
wurde. 
Hintergrund 

Die Eheleute A und B bewirtschafteten einen im Weinbau tätigen landwirtschaftlichen Betrieb in 
der Rechtsform einer GbR. An dieser waren der Ehemann A zu 80 % und die Ehefrau B zu 20 % 
beteiligt. Für das Wirtschaftsjahr 2007/2008 bildete die GbR einen Investitionsabzugsbetrag i. H. 
v. 44.000 EUR für geplante Anschaffung zweier Wirtschaftsgüter. Dies führte zu einer 
außerbilanziellen Gewinnminderung von 44.000 EUR, die zu je 22.000 EUR auf die Jahre 2007 
und 2008 entfiel. 
Im Juli 2010 schaffte A die beiden Wirtschaftsgüter selbst aus eigenen Mitteln an und aktivierte 
sie in seiner Sonderbilanz für 2010/2011. Den von der GbR geltend gemachten 
Investitionsabzugsbetrag rechnete er gewinnerhöhend seinem Sonder-Betriebsvermögen 
außerbilanziell zu. 

Das Finanzamt ging jedoch davon aus, dass die Anschaffungen des A nicht begünstigt waren. 
Denn der Investitionsabzugsbetrag war nicht im Sonder-Betriebsvermögen, sondern im 
Gesamthandsvermögen gebildet worden. Das Finanzamt machte daher den 
Investitionsabzugsbetrag rückgängig und erhöhte den festgestellten Gewinn der GbR für die 
Jahre 2007 und 2008 um jeweils 22.000 EUR. 

Entscheidung 

Nach dem Finanzgericht gab auch der Bundesfinanzhof dem A bzw. der GbR recht und 
entschied, dass der Investitionsabzugsbetrag, der in 2007/2008 gebildet worden war, nicht 
rückgängig gemacht werden kann. Personengesellschaften können einen 
Investitionsabzugsbetrag sowohl im Gesamthands-Betriebsvermögen als auch im Sonder-
Betriebsvermögen eines Gesellschafters bilden. Der von der GbR gebildete 
Investitionsabzugsbetrag konnte deshalb im Wirtschaftsjahr der Anschaffung der begünstigten 
Wirtschaftsgüter durch den Mitgesellschafter A (2010/2011) i. H. v. 40 % der 
Anschaffungskosten dem Sonderbilanzgewinn des A hinzugerechnet werden. 

Der Begünstigung steht nicht entgegen, dass der in 2007/2008 von der GbR gebildete 
Investitionsabzugsbetrag vom Gesamthands-Betriebsvermögen abgezogen und die 
begünstigten Wirtschaftsgüter im Sonder-Betriebsvermögen des A angeschafft wurden. Denn 
zum Betriebsvermögen einer Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) gehört nicht nur das 
Gesamthands-Betriebsvermögen, sondern auch das Sonder-Betriebsvermögen der 
Gesellschafter (Mitunternehmer). Deshalb ist es für die Prüfung, ob eine vorgenommene 
Investition derjenigen entspricht, für die der Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen 
wurde, unerheblich, ob im Bereich des Gesamthands-Betriebsvermögens oder des Sonder-
Betriebsvermögens investiert wurde. 

25. Wiederholte befristete Anstellungen:  

Vorsicht bei älteren Arbeitnehmern 
Will ein Arbeitgeber einen älteren Arbeitnehmer wiederholt befristet einstellen, darf er 
sich nicht jedes Mal auf § 14 Abs. 3 Teilzeitbefristungsgesetz berufen. Denn dies ist nach 
einem Urteil des Arbeitsgerichts Köln unzulässig, weil ein Verstoß gegen das Verbot der 
Altersdiskriminierung vorliegt. 



 

Hintergrund 

Eine 52-jährige Arbeitnehmerin war mehr als 4 Monate arbeitslos. Von 2007 bis 2012 arbeitete 
sie bei einer Arbeitgeberin, das Beschäftigungsverhältnis war mit Verweis auf § 14 Abs. 3 
Teilzeitbefristungsgesetz befristet worden. Nach einer anschließenden weiteren Arbeitslosigkeit 
von 4 Monaten nahm die Arbeitnehmerin bei derselben Arbeitgeberin ihre Arbeit wieder auf. Der 
Vertrag wurde erneut aufgrund § 14 Abs. 3 Teilzeitbefristungsgesetz bis Juli 2017 befristet. 
Gegen diese Befristung klagte die Arbeitnehmerin. 

Entscheidung 

Das Arbeitsgericht gab der Arbeitnehmerin recht und entschied, dass die Befristung unzulässig 
war. Wird die Befristungsregelung des § 14 Abs. 3 Teilzeitbefristungsgesetz durch denselben 
Arbeitgeber mehrfach in Anspruch genommen, liegt eine unzulässige Altersdiskriminierung vor. 

Nach § 14 Abs. 3 Teilzeitbefristungsgesetz darf mit einem älteren Arbeitnehmer ab dem 52. 
Lebensjahr für die Dauer von bis zu 5 Jahren ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen 
Grund abgeschlossen werden. Eine solche auf § 14 Abs. 3 Teilzeitbefristungsgesetz gestützte 
Befristung kann bei demselben Arbeitgeber jedoch nach Ansicht der Arbeitsrichter nur einmal in 
Anspruch genommen werden. Denn ansonsten wäre die Befristung nicht mit Unionsrecht 
vereinbar. 

26. Muss unter der Rechnungsanschrift eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt werden? 
An der Anschrift, die der leistende Unternehmer in seinen Rechnungen angibt, muss er 
keine wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Für den Vorsteuerabzug genügt damit auch 
ein Briefkastensitz. 
Hintergrund 

In dem einen Fall ging es um einen Kfz-Händler, der für von einer GmbH erworbene Fahrzeuge, 
die innergemeinschaftlich weitergeliefert wurden, den Vorsteuerabzug geltend gemacht hatte. 
Das Finanzamt versagte u. a. den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der GmbH, weil diese 
unter der angegebenen Rechnungsanschrift keinen Sitz gehabt hatte. Unter der betreffenden 
Anschrift war die GmbH lediglich postalisch erreichbar gewesen. Geschäftliche Aktivitäten der 
GmbH hatten dort nicht stattgefunden. 
In dem anderen Fall ging es ebenfalls um einen Kfz-Händler, der von einem Verkäufer 
Fahrzeuge gekauft hatte. Der Verkäufer stellte dem Kläger Rechnungen unter einer Adresse 
aus, bei der er jedoch kein Autohaus unterhielt. Denn die Autos vertrieb er ausschließlich im 
Onlinehandel. Das Finanzamt hatte dem Kläger den Vorsteuerabzug aus den Fahrzeugkäufen 
verweigert, weil die in den Rechnungen ausgewiesene Anschrift des leistenden Unternehmers 
tatsächlich nicht bestanden hatte und nur als Briefkastenadresse diente, an der die Post 
abgeholt wurde. Dort war sonst nichts vorhanden, was auf ein Unternehmen hindeutete. 

Der Bundesfinanzhof wollte vom Europäischen Gerichtshof u. a. wissen, ob der Steuerpflichtige 
eine Anschrift auf der Rechnung angeben muss, unter der er seine wirtschaftlichen Tätigkeiten 
entfaltet. Sollte der Europäische Gerichtshof dies verneinen, fragte der Bundesfinanzhof, ob für 
die Angabe der Anschrift eine Briefkastenadresse ausreicht und welche Anschrift von einem 
Steuerpflichtigen, der ein Unternehmen (z. B. des Internethandels) betreibt, das über kein 
Geschäftslokal verfügt, in der Rechnung anzugeben ist. 
Darüber hinaus wollte der Bundesfinanzhof wissen, ob der Vorsteuerabzug gewährt werden 
kann, wenn der leistende Unternehmer in der von ihm über die Leistung ausgestellten Rechnung 
eine Anschrift angibt, unter der er zwar postalisch zu erreichen ist, wo er jedoch keine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 

Entscheidung 

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass in Rechnungen zwar der vollständige Name 
und die vollständige Anschrift des Steuerpflichtigen und des Erwerbers oder 



 

Dienstleistungsempfängers genannt werden muss. Aus der entsprechenden Regelung kann 
aber nicht geschlossen werden, dass hiermit zwingend der Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit des 
leistenden Unternehmers gemeint ist. Erlaubt ist damit jede Art von Anschrift, einschließlich 
einer Briefkastenanschrift, soweit die Person unter dieser Anschrift erreichbar ist. 

Der Besitz einer Rechnung mit den gesetzlich vorgesehenen Angaben stellt lediglich eine 
formelle Bedingung für das Recht auf Vorsteuerabzug dar. Sind die materiellen Anforderungen 
erfüllt, ist der Vorsteuerabzug zu gewähren, selbst wenn der Unternehmer bestimmten formellen 
Bedingungen nicht gerecht wird. 
Somit ist es für die Ausübung des Vorsteuerabzugs durch den Leistungsempfänger nicht 
erforderlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der Anschrift 
ausgeübt wird, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist. 

27. Welche Umsatzsteuer in einem Bestattungswald fällig wird 
Ist das Einräumen von Liegerechten zur Einbringung von Urnen unter Begräbnisbäumen 
als Grundstücksvermietung umsatzsteuerfrei? Ja, sagt der Bundesfinanzhof. Das gilt 
zumindest dann, wenn abgrenzbare Parzellen überlassen werden. 
Hintergrund 
Der Grundstückseigentümer A übernahm für die Gemeinde die Einrichtung und den Betrieb 
eines Begräbniswaldes. Die Interessenten konnten ein oder mehrere Nutzungsrechte zur 
Beisetzung der Asche erwerben. Die entsprechenden Bäume und Parzellen waren geografisch 
eingemessen und abgegrenzt sowie mit einer Nummerierung bzw. Beschilderung versehen. A 
beriet nicht nur die Interessenten, sondern unterhielt Wald, Wege, Ruhebänke und Parkplätze. 
Bestattungsleistungen bot A optional an, diese mussten nicht gemeinsam mit dem Liegerecht 
erworben werden. Sie wurden auch nur von wenigen Kunden in Anspruch genommen. A stellte 
bei der Vergabe eines Liegerechts die Nutzungsgebühr ohne Ausweis der Umsatzsteuer in 
Rechnung. Nur die Bestattungsleistungen behandelte er als steuerpflichtig. 

Das Finanzamt wertete jedoch die Vergabe von Liegerechten und die Durchführung von 
Bestattungsleistungen als eine einheitliche umsatzsteuerpflichtige Leistung. Das Finanzgericht 
sah dagegen in der Vergabe von Liegerechten einerseits und der Bestattungsleistungen 
andererseits 2 eigenständig zu beurteilende Leistungen. 

Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof sah die Voraussetzungen einer steuerfreien Grundstücksvermietung als 
gegeben an. Eine solche liegt vor, wenn dem Vertragspartner gegen Zahlung eines Mietzinses 
für eine vereinbarte Dauer das Recht eingeräumt wird, ein Grundstück in Besitz zu nehmen und 
andere von ihm auszuschließen. 

Bei dem Grabstättennutzungsrecht handelt es sich um ein Sondernutzungsrecht. Dieses besteht 
darin, die Grabstätte für die Bestattung, die Grabanlage und Errichtung eines Grabmals unter 
Ausschluss Dritter zu nutzen. A überließ den Nutzungsberechtigten geografisch eingemessene, 
räumlich abgrenzbare und mit einer Nummerierung individualisierte Parzellen zur Einbringung 
von Urnen. Eine Nutzung durch Dritte war während der Nutzungszeit ausgeschlossen. Damit lag 
eine Grundstücksvermietung vor. Dem stand nicht entgegen, dass die Kunden mit der 
Anmietung religiöse Zwecke verbunden haben. 

Die weiteren Leistungsbestandteile (Information über freie Grabstätten, Instandhaltung des 
Waldes und der Wege, Bereitstellung von Bänken, Führen eines elektronischen Registers, 
Einräumung von Parkmöglichkeiten) waren lediglich Nebenleistungen zur Vermietung. Denn sie 
stellten für den Leistungsempfänger keinen eigenen Zweck dar, sondern waren das Mittel, um 
die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. 



 

28. Verzug bei Entgeltzahlung:  

Arbeitgebern droht pauschaler Schadensersatz 
Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Entgelt verspätet aus, wird ein pauschaler 
Schadensersatz von 40 EUR fällig. 
Hintergrund 
Nach einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2014 hat der Gläubiger einer Entgeltforderung bei 
Verzug des Schuldners neben dem Ersatz des durch den Verzug entstehenden konkreten 
Schadens zusätzlich Anspruch auf die Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 EUR. 

Ob diese Regelung für ein Arbeitsverhältnis anzuwenden ist, wird kritisch gesehen. Denn die 
Pauschale ist auf den Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der 
Rechtsverfolgung begründet ist. Im Arbeitsrecht gilt aber die Besonderheit, dass es in 
Urteilsverfahren erster Instanz keinen Anspruch auf Erstattung der außergerichtlichen 
Rechtsverfolgungskosten gibt und es damit auch keinen Anspruch auf die 40-EUR-Pauschale 
gibt. 

Entscheidung 

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg entschied, dass es sich bei der 40-EUR-
Pauschale um eine Erweiterung der gesetzlichen Regelungen zum Verzugszins handelt und 
damit auch auf Arbeitsentgeltansprüche gezahlt werden muss. 

Gerade wegen des Zwecks der gesetzlichen Regelung sahen die Richter keinen Anlass für eine 
Ausnahme der Pauschale im Arbeitsrecht. Die Erhöhung des Drucks auf den Schuldner, seine 
Zahlungen pünktlich und vollständig zu erbringen, spricht für eine Anwendbarkeit im 
Arbeitsverhältnis. Auch auf Arbeitgeber, die den Lohn unpünktlich oder unvollständig bezahlen, 
soll durch die Pauschale ein höherer Druck aufgebaut werden. 

Zahlt also der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter den Arbeitslohn verspätet oder unvollständig, kann 
der Arbeitnehmer einen pauschalen Schadensersatz von 40 EUR geltend machen. Die 
Pauschale ist für jeden Monat neu zu zahlen. 

29. Hunde am Arbeitsplatz:  

Auch hier gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz 
Ist es Mitarbeitern erlaubt, ihren Hund mit zur Arbeit zu bringen, darf dies einzelnen 
Arbeitnehmern nicht untersagt werden. Ein entsprechendes Verbot des Arbeitgebers ist 
wegen eines Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz 
rechtswidrig. 
Hintergrund 
Die Kläger bringen seit Jahren mit Duldung des Arbeitgebers einen Schäferhund mit zum Dienst 
in einem Forstamt. Der Arbeitgeber untersagte das Mitbringen eines weiteren Schäferhundes, 
den sich die Kläger anschaffen wollten. Er begründete sein Verbot damit, dass im Forstamt 
grundsätzlich nur Jagdhunde gestattet sind, nicht aber Schäferhunde, die Hütehunde und keine 
Jagdhunde seien. Die Arbeitnehmer beriefen sich u. a. auf den Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Denn in anderen Forstämtern des Landes dürfen Mitarbeiter auch Hunde mitbringen, die keine 
Jagdhunde sind. 

Entscheidung 

Das Arbeitsgericht erklärte das erteilte Verbot des Arbeitgebers für rechtswidrig und stellte dabei 
maßgeblich auf den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz ab. Dieser verlangt, dass 
Arbeitnehmer, die sich in gleicher oder vergleichbarer Lage befinden, gleich behandelt werden. 
Für die vorliegend unterschiedliche Behandlung der vergleichbaren Mitarbeiter unterschiedlicher 
Forstämter fehlte es aber an einer sachlichen Begründung, so die Richter. 



 

30. Ist Fruchtjoghurt noch ein landwirtschaftliches Erzeugnis? 
Stellt ein Landwirt Joghurt her und kauft er einen Fruchtanteil zu, gehört dies noch zur 
landwirtschaftlichen Tätigkeit. Das gilt zumindest bei einem Fruchtanteil von 14 %. 
Hintergrund 
Die Klägerin betreibt Landwirtschaft mit Milcherzeugung und Milchverarbeitung. Von den jährlich 
rund 650.000 Litern Milch gingen rund 10.000 Liter in die Joghurt-Produktion. Für die 
Herstellung von Fruchtjoghurt fügte die Klägerin eingekaufte Fruchtmischungen zu. 

Das Finanzamt war der Ansicht, dass der Fruchtjoghurt als Erzeugnis der zweiten 
Verarbeitungsstufe anzusehen ist. Deshalb lag kein landwirtschaftliches Erzeugnis vor. 
Dementsprechend unterwarf das Finanzamt diese Umsätze der Regelbesteuerung mit 7 %. Die 
Klägerin begehrte dagegen die Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung. 
Entscheidung 

Die Klage hatte Erfolg. Der Verkauf von Joghurt, der aus eigener Hofmilch hergestellt wird, ist 
als Umsatz zu beurteilen, auf den die Durchschnittssatzbesteuerung angewendet werden kann. 
Das gilt auch bei einem zugekauften Fruchtanteil von 14 %. Nach Ansicht des Finanzgerichts 
sind auch Verarbeitungstätigkeiten begünstigt, die ein Landwirt bei im Wesentlichen aus seiner 
landwirtschaftlichen Produktion stammenden Erzeugnissen mit Mitteln ausübt, die 
normalerweise in land-, forst- oder fischwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden. 
Entscheidend ist der Charakter des durch die Verarbeitung entstandenen Produkts. Die 
Herstellung von Hofmilch durch Erhitzung auf 72° Celsius (Pasteurisierung) hat wohl unstreitig 
landwirtschaftlichen Charakter. Die Herstellung von Naturjoghurt unterscheidet sich dem Grunde 
nach davon nicht wesentlich. Durch das bloße Zufügen der Bakterienkulturen und das 
anschließende Zuwarten bis zur Produktreife verliert das ursprüngliche Erzeugnis nach Ansicht 
des Finanzgerichts nicht seinen landwirtschaftlichen Charakter. 

Die bloße händische Vermischung des Naturjoghurts mit dem zugekauften Fruchtanteil führt zu 
keiner anderen Beurteilung, zumal der beigefügte Fruchtanteil von 14 % sich noch innerhalb der 
Nichtbeanstandungsgrenze der Finanzverwaltung bewegt. 

31. Wann liegt trotz Nichtbewirtschaftung ein Forstbetrieb vor? 
Wer sich ein Stückchen Wald kauft, muss damit rechnen, dass er damit einen 
Forstbetrieb begründet. Auch wenn ansonsten keine Land- und Forstwirtschaft betrieben 
wird, kann eine Liebhaberei ausscheiden – mit unangenehmen Folgen bei Verkauf des 
Waldgrundstücks. 
Hintergrund 

Der Kläger erwarb im Jahr 1994 ein ca. 5 ha großes Waldgrundstück. Weitere Waldgrundstücke 
von 1,3 ha bzw. 1,2 ha kaufte er im April 1997 und November 2004. Im Dezember 2007 
schließlich verkaufte er die 3 Grundstücke zu einem einheitlichen Kaufpreis von 186.380 EUR 
und erzielte dabei einen Gewinn von 96.040 EUR. Der Kaufpreis floss ihm im Januar 2008 zu. 

In seiner Steuererklärung für 2008 machte er keine Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
geltend. Nach Überprüfung des Sachverhalts gelangte das Finanzamt jedoch zu der Ansicht, 
dass es sich bei den 3 Waldgrundstücken des Klägers um einen forstwirtschaftlichen Betrieb 
handelte. Diesen hatte der Kläger im Dezember 2007 mit einem Gewinn von 96.040 EUR 
veräußert. Das Finanzamt setzte daraufhin Einkünfte des Klägers aus Land- und Forstwirtschaft 
unter Berücksichtigung des Freibetrags i. H. v. 45.000 EUR an. 

Das Finanzgericht wertete nur den Verkauf des letzten Grundstücks als steuerpflichtigen 
Vorgang, da der Kläger es innerhalb von 10 Jahren seit Anschaffung veräußert hatte. Im 
Übrigen ging es nicht von einem Forstbetrieb aus, da der Kläger die Waldgrundstücke nicht 
bewirtschaftet hatte. 



 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass zwar ein Forstbetrieb vorlag, der Gewinn jedoch bereits im 
Jahr 2007 hätte erfasst werden müssen, und nicht erst 2008. Die Revision des Finanzamts wies 
er deshalb zurück. 

Die Berücksichtigung des vom Kläger aus dem Verkauf der Waldgrundstücke erzielten Gewinns 
setzt voraus, dass dieser aus der Unterhaltung eines forstwirtschaftlichen Betriebs entstanden 
ist. Ein forstwirtschaftlicher Betrieb erfordert eine selbstständige nachhaltige Betätigung, die mit 
der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird. Gewinnerzielungsabsicht erfordert eine 
Betätigung, die über eine größere Zahl von Jahren gesehen auf die Erzielung positiver 
Ergebnisse hin angelegt ist. 
Bei den Waldgrundstücken handelt es sich um einen forstwirtschaftlichen Betrieb. Zwar liegt 
keine planmäßige Nutzung der natürlichen Kräfte des Waldbodens zur Gewinnung von 
Nutzhölzern und ihrer Verwertung im Wege der Holzernte vor. Dass der Steuerpflichtige selbst 
keine Bewirtschaftungsmaßnahmen durchgeführt hat, ist jedoch unschädlich. Denn auch 
derjenige wird zum Forstwirt, der einen Baumbestand erwirbt und dann ohne Arbeitsaufwand 
sich selbst überlässt, ohne Bestandspflege zu treiben – und das allein dadurch, dass er einen 
Wald erworben hat, der seiner Beschaffenheit nach einen aussetzenden forstwirtschaftlichen 
Betrieb darstellt und dessen Wertsteigerung durch den natürlichen Aufwuchs ihm als zunächst 
nicht realisierter Gewinn zufällt. 

32. Geschenke an Geschäftsfreunde:  

35-EUR-Grenze gilt auch für die übernommene Steuer 
Wer einem Geschäftsfreund ein Geschenk macht und die dafür fällige pauschale Steuer 
übernimmt, sollte aufpassen: Denn die Übernahme der Steuer gilt ebenfalls als 
Geschenk, für das die Höchstgrenze von 35 EUR gilt. Wird diese überschritten, ist gar 
nichts mehr abziehbar. 
Hintergrund 

Der Kläger war als Konzertveranstalter tätig und verteilte Freikarten an Geschäftspartner. Bei 
einer Außenprüfung stellte das Finanzamt fest, dass K für diese Freikarten keine 
Pauschalierung vorgenommen hatte. Den entsprechenden Steuerbetrag entrichtete er 
nachträglich und machte ihn als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt gewährte den 
Betriebsausgabenabzug jedoch nicht. Das Finanzgericht war der Ansicht, dass mit der 
Übernahme der Steuer der Unternehmer dem Beschenkten einen weiteren Vorteil zuwendet, 
und wies die Klage ab. 
Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof bestätigte das Urteil des Finanzgerichts und kam ebenfalls zu dem 
Ergebnis, dass in der übernommenen Steuer ein weiteres Geschenk zu sehen ist. 

Grundsätzlich gilt: Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des 
Steuerpflichtigen sind, dürfen den Gewinn nicht mindern, wenn die Anschaffungskosten oder 
Herstellungskosten der im Wirtschaftsjahr zugewendeten Gegenstände insgesamt 35 EUR 
übersteigen. Dieser Betrag war im vorliegenden Fall mit dem Wert der Freikarte zuzüglich der 
Pauschalsteuer überschritten. 

Übt der Schenkende sein Pauschalierungswahlrecht aus, wird er Schuldner der pauschalen 
Einkommensteuer. Der Empfänger muss dann den Wert des Geschenks nicht mehr selbst 
versteuern. In dieser Befreiung von der Einkommensteuerschuld liegt ein vermögenswerter 
Vorteil, den der Zuwendende dem Empfänger verschafft, und zwar zusätzlich zu dem pauschal 
besteuerten Geschenk. 

Betrieblich veranlasste Geschenke dienen dazu, das Ansehen des Zuwendenden zu stärken 
oder eine Geschäftsbeziehung zu pflegen bzw. anzubahnen. Diese Zwecke würden vereitelt, 



 

wenn der Empfänger die entsprechende Steuer aufzubringen hätte. Es ist deshalb gerechtfertigt, 
das Geschenk und auch geschenkte Steuer zusammen zu betrachten und gleich zu behandeln. 

33. Fahruntüchtigkeit:  

Für Dienstwagen muss kein geldwerter Vorteil versteuert werden 
Wird ein Dienstwagen auch privat genutzt, wird der geldwerte Vorteil mit der 1-%-
Regelung ermittelt. Gilt das auch, wenn der Arbeitnehmer einige Zeit fahruntüchtig ist? 
Nein, meint zumindest das Finanzgericht Düsseldorf. 
Hintergrund 

Dem Kläger wurde von seinem Arbeitgeber ein Firmenwagen zur Verfügung gestellt, den er 
auch privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil wurde nach der 1-%-Regelung versteuert. 

Der Kläger machte geltend, dass der Arbeitslohn für das Jahr 2014 geringer ausfällt. Der Grund: 
Wegen einer Erkrankung konnte bzw. durfte er den Firmenwagen für 5 Monate nicht nutzen. 
Wegen eines Hirnschlags am 23.2.2014 hatte der behandelnde Arzt ein Fahrverbot erteilt, das 
erst 29.7.2014 aufgehoben wurde. Die Nutzung des Firmenwagens war ihm nach der 
Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber untersagt, wenn es aufgrund einer Erkrankung zu einer 
Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit kommt. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht folgte im Wesentlichen den Argumenten des Klägers und entschied, dass für 
die Monate März bis Juni kein Nutzungsvorteil zu erfassen ist. Der Kläger war aufgrund der 
Folgen des Hirnschlags fahruntüchtig gewesen, sodass er den Firmenwagen nach der 
Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber bis dahin auch nicht nutzen durfte, und zwar weder für 
berufliche noch für private Zwecke. Eine vertragswidrige Nutzung hatte nicht stattgefunden. 

Da eine zeitanteilige Aufteilung des geldwerten Vorteils nicht in Betracht kommt, war jedoch für 
die Monate Februar und Juli der volle geldwerte Vorteil anzusetzen. 

34. Ausländischer Firmenwagen:  

So wird der geldwerte Vorteil ermittelt 
Der geldwerte Vorteil eines Dienstwagens, der auch privat genutzt werden darf, wird 
meist der Einfachheit halber monatlich pauschal mit 1 % des inländischen Listenpreises 
bewertet. Was gilt jedoch, wenn ein solcher Listenpreis nicht existiert? Diese Frage 
wurde jetzt erstmals von einem Finanzgericht beantwortet. 
Hintergrund 

Der Kläger kaufte ein Auto 10 Tage nach der Erstzulassung für 78.900 EUR, das er als 
Firmenwagen nutzte. Zur Ermittlung des privaten Nutzungsanteils wendete er die 1-%-Regelung 
an. Als Bemessungsgrundlage legte er den amerikanischen Listenpreis zugrunde und rechnete 
diesen Wert zum Importdatum in Euro um. Als Bruttolistenpreis setzte er deshalb 53.977 EUR 
an. Das Finanzamt verwendete als Bemessungsgrundlage jedoch den ursprünglichen Kaufpreis. 

Entscheidung 
Das Finanzgericht stellte zwar ausdrücklich klar, dass eine Schätzung des Bruttolistenpreises 
grundsätzlich zulässig ist. Als Bemessungsgrundlage kommt jedoch nur der inländische 
Bruttolistenpreis zzgl. Sonderausstattung und Umsatzsteuer infrage. Damit eignet sich der 
amerikanische Listenpreis nicht als Bemessungsgrundlage, denn dieser orientiert sich am 
amerikanischen und nicht am deutschen Markt. Daher wählten die Richter den Preis als 
Bemessungsgrundlage, der sich am deutschen Absatzmarkt orientiert, und zwar den Preis des 
Importeurs für das in Deutschland betriebsbereite Fahrzeug. Dieser lag bei 75.999 EUR. 

 



 

35. Schwarzarbeit:  

Alle Vereinbarungen sind nichtig 
Soll ohne Rechnung Geld fließen, ist ein solcher Vertrag nichtig. Das gilt auch dann, 
wenn die Parteien erst nachträglich die Schwarzarbeit vereinbaren. Die Folge: Es 
bestehen weder Gewährleistungs- noch Rückzahlungsansprüche. 
Hintergrund 

Der Kläger ließ neuen Teppich verlegen. Für diese Arbeiten war ursprünglich ein Werklohn von 
16.164 EUR vereinbart worden. Später einigte man sich darauf, dass der Unternehmer nur über 
8.619 EUR eine Rechnung stellt. Weitere 6.400 EUR sollten in bar und ohne Rechnung gezahlt 
werden. 
Wegen Mängeln trat der Kläger von dem Vertrag zurück und verlangte die Rückzahlung des 
kompletten Werklohns. 
Entscheidung 

Der Bundesgerichtshof kennt bei Schwarzarbeit keine Gnade. Deshalb entschied er auch in 
diesem Fall, dass der Vertrag wegen Verstoßes gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
nichtig ist. Der Kläger kann als Auftraggeber keinerlei Rückzahlung verlangen. 
Ein Werkvertrag ist ohne Wenn und Aber nichtig, wenn die Parteien bewusst gegen das 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verstoßen, indem sie vereinbaren, dass für eine Barzahlung 
keine Rechnung gestellt und keine Umsatzsteuer gezahlt werden soll. Als Folge der Nichtigkeit 
bestehen weder Mängelansprüche noch Rückzahlungsansprüche noch Zahlungsansprüche. 

Diese Grundsätze gelten auch, wenn ein zunächst ordnungsgemäßer Vertrag nachträglich so 
abgeändert wird, dass er nunmehr gegen das Schwarzarbeitsverbot verstößt. 

36. Großzügiger Bundesfinanzhof:  

Mehrere Nutzer eines Arbeitszimmers müssen den Höchstbetrag nicht mehr aufteilen 
Eine gute Nachricht für alle, die sich ein Arbeitszimmer teilen müssen: Ab sofort kann 
jeder Nutzer die von ihm getragenen Kosten geltend machen. Der Höchstbetrag muss 
nicht mehr aufgeteilt werden, sondern gilt für jeden Nutzer. 
Hintergrund 

X und L wohnten in einer gemeinsamen Wohnung. Das in der Wohnung eingerichtete 
Arbeitszimmer nutzten sie gemeinsam, und zwar X zu 25 % und L zu 75 %. X übernahm für 
seinen Arbeitgeber auch mit Schreibarbeiten verbundene Bereitschaftsdienste, die er zu Hause 
erledigte. Im Jahr 2007 leistete X 5 Wochen Bereitschaftsdienst. Das Finanzamt erkannte die 
Aufwendungen für das Arbeitszimmer mit dem Höchstbetrag von 1.250 EUR jedoch nicht an. 
Das Finanzgericht ließ die Kosten zwar grundsätzlich zum Abzug zu, kürzte den Höchstbetrag 
jedoch entsprechend dem Nutzungsanteil und der tatsächlichen Nutzung auf schließlich 31,25 
EUR (25 % von 1.250 EUR, davon 10 %). 

Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof wich in seiner Entscheidung von seiner bisherigen Rechtsprechung ab und 
entschied, dass jedem Nutzer eines häuslichen Arbeitszimmers jeweils der volle Höchstbetrag 
zustehen kann. Auf den jeweiligen Nutzungsumfang kommt es nicht an. Bei hälftigen 
Miteigentümern oder Mitmietern sind die Kosten zur Hälfte als für Rechnung des anderen 
Partners aufgewendet anzusehen. 
Bei dem von X und L gemeinsam genutzten Zimmer handelt es sich um ein häusliches 
Arbeitszimmer. X musste seinen Bereitschaftsdienst außerhalb der Diensträume ableisten, 
sodass ihm kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand. 

Eine zeitanteilige Kürzung ist hier nicht vorzunehmen, da X das Zimmer nur zeitweise mangels 
Aufträgen nicht nutzt. Denn entscheidend ist allein, dass der Steuerpflichtige ein Arbeitszimmer 



 

tatsächlich vorhält. Zeiten der Nichtnutzung dürfen also nicht der außerberuflichen Nutzung 
zugerechnet werden. 

Nutzen Miteigentümer ein Arbeitszimmer gemeinsam zur Einkünfteerzielung, kann jeder die 
seinem Anteil entsprechenden und von ihm getragenen Aufwendungen als Werbungskosten 
abziehen. Das Gleiche gilt für eine gemeinsam gemietete Wohnung. Auf den tatsächlichen 
Nutzungsumfang des Arbeitszimmers kommt es deshalb nicht an. Insbesondere ist der 
Höchstbetrag personenbezogen zu verstehen. Der Höchstbetrag kann also von jedem 
Steuerpflichtigen ausgeschöpft werden, der das Arbeitszimmer mitbenutzt. 
Hinweis 

An der bisherigen Rechtsprechung, nach der der Bundesfinanzhof den Höchstbetrag bei 
mehreren Nutzern nur einmal gewährte, wird nicht mehr festgehalten. Der Höchstbetrag gilt jetzt 
personenbezogen, nicht mehr objektbezogen. 

37. Häusliches Arbeitszimmer für mehrere Nutzer:  

Der Höchstbetrag kann jedem gewährt werden 
Nutzen mehrere Personen ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam, darf jeder die von 
ihm getragenen Kosten steuerlich geltend machen. Der Bundesfinanzhof ändert in 
diesem Punkt seine Rechtsprechung zugunsten der Steuerpflichtigen. 
Hintergrund 

Die Kläger nutzten als Lehrer gemeinsam ein in ihrem Einfamilienhaus gelegenes 
Arbeitszimmer. Dieses hatte eine Größe von ca. 26 qm. Das Haus gehörte ihnen jeweils zur 
Hälfte. Die Kosten für das Arbeitszimmer lagen bei ca. 2.800 EUR jährlich. 
Das Finanzamt berücksichtigte jedoch insgesamt nur einmal Kosten in Höhe des Höchstbetrags 
von 1.250 EUR und teilte diesen hälftig auf die Kläger auf. Die dagegen gerichtete Klage wies 
das Finanzgericht ab, denn der Höchstbetrag gilt objektbezogen und nicht personenbezogen. 
Deshalb kann für das Arbeitszimmer der Höchstbetrag nur einmal in Anspruch genommen 
werden. 
Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof hob dagegen das Finanzgerichtsurteil auf und entschied, dass jeder der 
Nutzenden seine Kosten einkünftemindernd geltend machen kann. Als Lehrer stand den Klägern 
kein anderer Arbeitsplatz für ihre berufliche Tätigkeit zur Verfügung, sodass die 
Voraussetzungen für den Abzug der Arbeitszimmerkosten erfüllt waren. 

Für diese Auslegung spricht nach Ansicht der Richter der gesetzliche Wortlaut. Denn die 
Abzugsverbote knüpfen an die Betriebsausgaben des einzelnen Steuerpflichtigen an, dessen 
Gewinn sie nicht mindern dürfen. Das Gesetz stellt also personenbezogen auf die Ausgaben 
des einzelnen Steuerpflichtigen ab und nicht auf das Objekt der Abzugsbeschränkung. Die 
Objektbezogenheit der Regelung betrifft nur die Frage, ob überhaupt ein häusliches 
Arbeitszimmer vorhanden ist. Eine weitergehende Bedeutung kommt ihr nicht zu. 

Aus dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, dass der Höchstbetrag von 1.250 EUR einem 
Steuerpflichtigen nur bei alleiniger Nutzung des Arbeitszimmers in voller Höhe zusteht. 

38. Kann der Arbeitnehmer das von ihm getragene Nutzungsentgelt für einen Dienstwagen 

steuerlich geltend machen? 
Zahlt der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt für einen Dienstwagen und ist dieses höher 
als der Wert der Privatnutzung, kann der übersteigende Betrag nicht steuermindernd 
berücksichtigt werden. 
 
 



 

Hintergrund 

X durfte den vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Dienstwagen auch für Privatfahrten und 
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit nutzen. Dafür leistete er ein monatliches 
Nutzungsentgelt von 502 EUR (= 6.033 EUR im Jahr). Nach dem Fahrtenbuch, das X führte, 
ergaben sich Gesamtkosten des Fahrzeugs von 12.623 EUR. Der Anteil der Privatfahrten sowie 
der Fahrten Wohnung/Arbeit lag bei 35 % (4.467 EUR). 

Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht lehnten es ab, das Nutzungsentgelt, das über 
den geldwerten Vorteil hinausging, steuermindernd anzuerkennen. 

Entscheidung 
Auch der Bundesfinanzhof entschied zuungunsten des X und wies seine Revision als 
unbegründet zurück. Das gezahlte Nutzungsentgelt mindert den Wert des geldwerten Vorteils. 
Der geldwerte Vorteil war hier mit 0 EUR zu bewerten, weil das Nutzungsentgelt höher war als 
der Wert des geldwerten Vorteils. Der Ansatz eines negativen geldwerten Vorteils ist nicht 
möglich, denn insoweit fehlt es an einer Bereicherung des Arbeitnehmers und somit an 
Arbeitslohn. 

Es liegen auch keine negativen Einnahmen vor, da das Nutzungsentgelt gezahlt wird, um den 
geldwerten Vorteil überhaupt erst zu erlangen. Auch fehlt es an einem relevanten 
Veranlassungszusammenhang mit den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit. Denn die 
Zahlung dient, soweit sie das Nutzungsentgelt übersteigt, nicht der Erzielung von Einnahmen, 
sondern der Nutzung des Dienstwagens zu privaten Zwecken. 

Das Nutzungsentgelt stellt auch keine Werbungskosten dar. Es mindert auf der Einnahmeseite 
den geldwerten Vorteil und kann deshalb nicht nochmals als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit abgezogen werden. Für den übersteigenden Betrag 
scheidet ein Werbungskostenabzug ebenfalls aus, weil keine berufliche Veranlassung vorliegt. 
Denn der Arbeitnehmer leistet das Nutzungsentgelt nur, weil es Voraussetzung für die private 
Nutzung ist. 

39. 1-%-Regelung:  

Wer das Benzin selber zahlt, darf sich jetzt freuen 
Trägt der Arbeitnehmer Kosten seines Dienstwagens selbst, mindern diese den 
geldwerten Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Das gilt auch bei der 1-%-Regelung 
(Rechtsprechungsänderung). 
Hintergrund 

Der Arbeitgeber überließ A einen betrieblichen Pkw (Bruttolistenpreis 52.300 EUR) zur 
dienstlichen und privaten Nutzung. Die Benzinkosten i. H. v. insgesamt 5.600 EUR trug A, die 
übrigen Kfz-Kosten übernahm der Arbeitgeber. Er ermittelte den geldwerten Vorteil aus der Kfz-
Überlassung nach der 1-%-Regelung mit 523 EUR monatlich (= 6.276 EUR im Jahr). In seiner 
Einkommensteuer-Erklärung machte A die von ihm getragenen Benzinkosten als 
Werbungskosten geltend. Das Finanzamt akzeptierte den Abzug jedoch nicht. Das 
Finanzgericht gab dagegen der Klage des A statt. 
Entscheidung 

Die Revision des Finanzamts war erfolglos. Zahlt der Arbeitnehmer für die außerdienstliche 
Nutzung (private Fahrten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit) ein Nutzungsentgelt an 
den Arbeitgeber, mindert dies den Wert des geldwerten Vorteils. Das Nutzungsentgelt mindert 
bereits auf der Einnahmenseite den Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Der Vorteil besteht 
somit lediglich in der Differenz zwischen dem Wert der Nutzungsüberlassung und dem vom 
Arbeitnehmer zu zahlenden Nutzungsentgelt. 



 

Dasselbe gilt bei Übernahme einzelner nutzungsabhängiger Kfz-Kosten durch den 
Arbeitnehmer. Es fehlt dann ebenfalls schon dem Grunde nach an einem Vorteil des 
Arbeitnehmers. 
Die von A getragenen Benzinkosten sind jedoch nicht als Werbungskosten, sondern wie bereits 
dargestellt bereits auf der Einnahmeseite vorteilmindernd zu berücksichtigen. 

40. Geldwerter Vorteil:  

Was gilt für Versandkosten, die der Arbeitgeber übernimmt? 
Was als Steuervereinfachung gedacht war, sorgt in der Praxis immer wieder für Streit mit 
dem Finanzamt: Die 44-EUR-Freigrenze für Sachbezüge. Nach einem neuen Urteil eines 
Finanzgerichts müssen jetzt auch Versand- und Verpackungskosten hier mit 
berücksichtigt werden. 
Hintergrund 
Der Arbeitgeber betrieb eine Spedition. Für unfallfreies Fahren und den pfleglichen Umgang mit 
den Fahrzeugen belohnte er seine Mitarbeiter, indem diese bei einer Fremdfirma Waren 
bestellen durften. Diese Fremdfirma stellte dem Arbeitgeber dafür in der Regel einen Betrag von 
43,99 EUR sowie Versand- und Handlingskosten von 7,14 EUR in Rechnung. Insgesamt wurde 
damit die Freigrenze von 44 EUR im Monat überschritten. Deshalb verlangte das Finanzamt 
nach einer Lohnsteueraußenprüfung nachträglich die Zahlung der nicht einbehaltenen und 
abgeführten Lohnsteuer. 

Der Arbeitgeber ging jedoch davon aus, dass die Übernahme der Versand- und 
Handlingskosten bei den Mitarbeitern zu keinem geldwerten Vorteil führt. Sie sind daher nicht in 
die Freigrenze miteinzubeziehen. 
Entscheidung 

Mit seiner Klage hatte der Arbeitgeber vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Die Richter waren 
der Ansicht, dass die Versand- und Handlingskosten in die Bewertung der Sachbezüge und 
damit auch in die Berechnung der Freigrenze von 44 EUR mit einzubeziehen sind. Denn der 
dem Mitarbeiter gewährte Vorteil liegt nicht nur im Wert der Sache selbst. Der Versand der 
bestellten Ware an die Mitarbeiter nach Hause ist eine zusätzliche geldwerte Dienstleistung und 
hat stellt einen geldwerten Vorteil dar, weil Verpackungskosten in Form von Material und 
Arbeitslöhnen anfallen und der Transport kostenpflichtig ist. 

41. Gewerbetreibende und Selbstständige:  

Wann darf die Steuererklärung doch auf Papier abgegeben werden? 
Gewerbetreibende und Selbstständige sind grundsätzlich verpflichtet, die 
Einkommensteuererklärung in elektronischer Form an das Finanzamt zu schicken. Eine 
Ausnahme kann es jedoch für Kleinstbetriebe geben. 
Hintergrund 
Der Kläger war als Zeitungszusteller selbstständig tätig und erzielte mit dieser Tätigkeit nur 
geringe Gewinne von 2.800 EUR bzw. 2.900 EUR. Die Einnahmen lagen bei 5.700 EUR bzw. 
5.100 EUR. Daneben hatte er Kapitaleinkünfte aus einem Vermögen von 200.000 EUR bis 
250.000 EUR. Dazu kamen noch minimale Einnahmen aus einer selbstständigen 
Steuerberatertätigkeit. Diese hatte das Finanzamt jedoch als steuerlich irrelevante Liebhaberei 
eingestuft. 

Die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2014 gab der Kläger auf Papier ab. Diese wies das 
Finanzamt unter Hinweis auf die bestehende Pflicht zur elektronischen Abgabe zurück. 
Daraufhin beantragte der Kläger die Papierabgabe im Wege der Härtefallregelung, da er weder 
über entsprechende Hardware noch über einen Internetanschluss verfügte und eine 



 

Nachrüstung der IT-Technik bei ihm erhebliche Kosten verursachen würde. Der Härtefallantrag 
wurde vom Finanzamt abgelehnt. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht gab dem Kläger recht und entschied, dass er von der Pflicht zur 
elektronischen Abgabe der Einkommensteuererklärung befreit wird. 

Nach der gesetzlichen Härtefallregelung muss einem Antrag auf Papierübermittlung 
entsprochen werden, wenn die Steuergesetze einen Verzicht auf die elektronische Übermittlung 
zur Vermeidung unbilliger Härten anordnen und eine elektronische Erklärungsabgabe für den 
Steuerpflichtigen wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Ob eine solche wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit vorliegt, muss sich danach richten, ob die Kosten für die Anschaffung und die 
Wartung der IT-Technik in einer wirtschaftlich sinnvollen Relation zu dem Betrieb stehen. Die 
wirtschaftliche Zumutbarkeit muss an den Verhältnissen des Betriebs gemessen werden. Das 
Kapitalvermögen, das außerbetrieblich war, darf hier keine Rolle spielen. 

Da es sich vorliegend um einen Kleinstbetrieb handelte, ist dem Kläger die Papierabgabe 
angesichts der geringen jährlichen Einnahmen wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit zu 
gestatten. 

42. Elektronische Kontoauszüge:  

So müssen sie aufbewahrt und archiviert werden 
Immer mehr Banken übermitteln Kontoauszüge in digitaler Form an ihre Kunden. Welche 
Regeln es rund um diese elektronischen Kontoauszüge hinsichtlich Aufbewahrung und 
Archivierung zu beachten gilt, können Sie einem neuen Schreiben des Bayerischen 
Landesamts für Steuern entnehmen. 
Internes Kontrollsystem erforderlich 

Elektronische Kontoauszüge werden wie elektronische Rechnungen grundsätzlich steuerlich 
anerkannt. Allerdings muss der Steuerpflichtige den elektronischen Kontoauszug bei Eingang 
auf seine Richtigkeit überprüfen und diese Prüfung dokumentieren und protokollieren. 
Beachten Sie die Aufbewahrungspflicht 
Wird Ihnen der Kontoauszug elektronisch übermittelt, muss er auch in dieser Form aufbewahrt 
werden. Die alleinige Aufbewahrung eines Ausdrucks auf Papier genügt also nicht. 

Welches System Sie für die Aufbewahrung verwenden, ist grundsätzlich egal. Wichtig ist nur, 
dass die zum Einsatz kommenden DV- oder Archivsysteme den Anforderungen der 
Abgabenordnung, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den Grundsätzen zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff entsprechen. Das bedeutet insbesondere, dass die 
Unterlagen vollständig, richtig und unveränderbar sein müssen. 
Für die Dauer der Aufbewahrungspflicht müssen die Daten darüber hinaus gespeichert, gegen 
Verlust gesichert, maschinell auswertbar vorgehalten und bei einer Außenprüfung zur Verfügung 
gestellt werden. 

Diese Grundsätze sind auch bei einer Gewinnermittlung nach der Einnahmen-Überschuss-
Rechnung zu beachten. 

43. Elterngeld:  

Provisionen müssen bei der Berechnung berücksichtigt werden 
Das Elterngeld soll den Verdienstausfall junger Eltern zumindest teilweise ersetzen. 
Müssen bei der Berechnung regelmäßig gezahlte Provisionen berücksichtigt werden? 
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg meint ja. 
 



 

Hintergrund 

Die Klägerin erhielt als Marketing Managerin im Medienbereich neben einem monatlichen 
Grundgehalt von ca. 3.000 EUR regelmäßig quartalsweise Provisionen in wechselnder Höhe. Im 
Bemessungsjahr vor der Geburt ihres Sohnes waren es insgesamt ca. 6.800 EUR. 

Die Elterngeldstelle berücksichtigte bei der Berechnung des Elterngelds nur das Grundgehalt, 
nicht aber die Provisionen, da diese als sonstige Bezüge für die Höhe des Elterngelds nicht 
maßgeblich sind. 
Entscheidung 

Die Klage hatte Erfolg. Denn nicht nur das monatliche Grundgehalt, sondern auch die 
regelmäßigen Provisionen prägten die wirtschaftlichen Verhältnisse der Klägerin. Der 
gesetzliche Verweis in den Verwaltungsanweisungen in den Lohnsteuerrichtlinien, die jederzeit 
ohne Beteiligung des Gesetzgebers geändert werden können, ist nicht ausreichend, um den 
gesetzlichen Anspruch einzuschränken. Zweck des Gesetzes ist es, bei der 
Elterngeldberechnung diejenigen Einkünfte zu berücksichtigen, die den Lebensstandard der 
Elterngeldberechtigten geprägt haben. 

44. Regelung zur Entfernungspauschale verstößt nicht gegen das Grundgesetz 
Wer für die Fahrten zur Arbeit öffentliche Verkehrsmittel nutzt, darf die tatsächlichen 
Kosten steuerlich geltend machen, für Fahrten mit dem eigenen Pkw gilt dagegen die 
Entfernungspauschale von 0,30 EUR. Das ist eine verfassungswidrige 
Ungleichbehandlung, fand ein Ehepaar. Der Bundesfinanzhof sah das anders. 
Hintergrund 

Die Eheleute machten für ihre Fahrten zur Arbeit die tatsächlichen Kosten von 0,44 EUR/km, 
insgesamt 8.382 EUR geltend. Das Finanzamt berücksichtigte die Fahrtkosten jedoch lediglich 
mit der der Entfernungspauschale von 0,30 EUR je Entfernungskilometer und erkannte nur 
Fahrtkosten i. H. v. 2.967 EUR steuermindernd an. Das Finanzgericht entschied ebenso und 
wies die Klage ab. 

Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof schloss sich den Argumenten von Finanzamt und Finanzgericht an. Denn 
die unterschiedliche Behandlung von Fahrten mit dem eigenen Pkw und den Fahrten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln stellt eine sachgerechte und folgerichtige Ausnahme vom objektiven 
Nettoprinzip dar. Diese Differenzierung ist durch den weitreichenden gesetzgeberischen 
Entscheidungsspielraum bei der Bestimmung des Steuergegenstands und der Steuersatzes 
gedeckt. 

Die Privilegierung öffentlicher Verkehrsmittel ist nach Ansicht der Richter verfassungsrechtlich 
unbedenklich, da die gesetzliche Regelung erkennbar umwelt- und verkehrspolitische Ziele 
verfolgt. Eine Privilegierung rechtfertigt sich auch daraus, dass öffentliche Verkehrsmittel im 
Hinblick auf den Primärenergieverbrauch und den Ausstoß an Treibhausgasen 
umweltfreundlicher sind als private Pkw. 

45. Rechnungsberichtigung gilt rückwirkend 
Wird eine Rechnung berichtigt, wirkt dies auf den Zeitpunkt zurück, zu dem der 
Unternehmer die Rechnung erstmals ausgestellt hat. Insoweit hat der Bundesfinanzhof 
seine bisherige Rechtsprechung geändert. 
Hintergrund 
Der Unternehmer X machte aus Rechnungen eines Rechtsanwalts und einer 
Unternehmensberatung Vorsteuer geltend. Der Leistungsgegenstand war mit "Beraterhonorar" 
bzw. "allgemeine wirtschaftliche Beratung" ohne Bezug auf weitere Unterlagen bezeichnet. Das 
Finanzamt war der Ansicht, dass die Leistungen nicht hinreichend genau bezeichnet waren, und 



 

versagte deshalb den Vorsteuerabzug. Im Januar 2013 legte X während des Klageverfahrens 
Rechnungen vor, in denen der Gegenstand der Leistung ordnungsgemäß ausgewiesen war. 
Das Finanzgericht akzeptierte die Berichtigungen nicht und wies die Klage ab. 
Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof hob das Urteil des Finanzgerichts auf und gab der Klage statt. X konnte 
also aus den berichtigten Rechnungen den Vorsteuerabzug geltend machen. 

Voraussetzung für den Abzug der Vorsteuer ist das Vorliegen einer Rechnung, die den 
gesetzlichen Anforderungen entspricht. Eine Rechnung, die diese nicht erfüllt, kann berichtigt 
werden. Die Berichtigung wirkt auf den Zeitpunkt zurück, in dem die Rechnung ursprünglich 
ausgestellt wurde. Insoweit hält der Bundesfinanzhof an seiner früheren Rechtsprechung, 
wonach die Vorsteuer aus einer berichtigten Rechnung erst im Besteuerungszeitraum der 
Berichtigung abgezogen werden konnte, nicht mehr fest. 
Die Rechnungen waren auch berichtigungsfähig, da sie den Mindestvoraussetzungen einer 
Rechnung genügten. Die allgemeine Leistungsbeschreibung "Beratung" genügt den 
Anforderungen an eine berichtigungsfähige Rechnung. 

46. Rechnungsberichtigung:  
Umsatzsteuer muss nicht zwingend zurückgezahlt werden 
Eine Rechnungsberichtigung setzt auch bei einem Dauerschuldverhältnis nicht voraus, 
dass die bezahlte Umsatzsteuer an den leistenden Unternehmer zurückgezahlt wird. Das 
gilt zumindest dann, wenn der Leistungsempfänger keinen Vorsteuerabzug geltend 
gemacht hat. 
Hintergrund 

Die Klägerin verpachtete ein Grundstück an eine KG. Diese unterhielt dort eine vollstationäre 
Pflegeeinrichtung. Darüber hinaus wurde ein Heimausstattungsmietvertrag abgeschlossen, mit 
dem sich die Klägerin verpflichtete, der KG die gesamten Einrichtungsgegenstände zum Betrieb 
der Pflegeeinrichtung zur Verfügung zu stellen. Es wurde eine monatliche Miete zuzüglich 
Umsatzsteuer vereinbart, die die Klägerin zunächst an das Finanzamt abführte. Später 
beantragte sie – unter Hinweis auf die neuere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs –, dass 
die Vermietung der Einrichtungsgegenstände als steuerfreie Nebenleistung zur 
Grundstücksüberlassung behandelt wird. Das Finanzamt lehnte die Befreiung ab. Seiner Ansicht 
nach war die Vermietung des Inventars steuerpflichtig. Darüber hinaus war die 
Rechnungsberichtigung nicht hinreichend bestimmt und der unberechtigt ausgewiesene 
Steuerbetrag nicht zurückgezahlt worden. 

Entscheidung 
Das Finanzgericht gab der Klägerin Recht und der Klage statt. Die Richter werteten die 
Vermietung des Inventars als umsatzsteuerfreie Nebenleistung zur steuerfreien Verpachtung 
des Grundstücks. Die beiden Verträge bildeten in wirtschaftlicher Hinsicht eine Gesamtheit, da 
die Klägerin der KG ein betriebs- und benutzungsfähiges Pflegeheim zur Verfügung gestellt 
hatte. 
Die Klägerin hatte in dem Heimausstattungsmietvertrag, der als Rechnung gilt, die 
Umsatzsteuer zwar unrichtig ausgewiesen, dies jedoch durch ein entsprechendes Schreiben an 
die KG berichtigt und damit auch die Rechnung korrigiert. 

Keine Voraussetzung für die Berichtigung der Umsatzsteuer ist, dass der zu Unrecht 
ausgewiesene Steuerbetrag zurückgezahlt wird. Dafür ergeben sich aus dem Gesetz keine 
Anhaltspunkte. 

 



 

47. Scheinrechnungen:  

Gezahlte Umsatzsteuer kann nicht zurück verlangt werden 
Begleicht ein Steuerpflichtiger Rechnungen für Leistungen, die er nicht erbracht hat, 
kann er die gezahlte Umsatzsteuer nicht zurückverlangen, und zwar weder vom 
Rechnungssteller noch vom Betriebsstätten-Finanzamt. 
Hintergrund 

Die Klägerin ist eine GmbH. Sie arbeitete mit der Firma HC zusammen und machte aus den 
Rechnungen der HC den Vorsteuerabzug geltend. Später stellte sich jedoch heraus, dass der 
angebliche Angestellte der Firma HC tatsächlich bei der GmbH angestellt war. Deshalb änderte 
die HC die Rechnungen mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer und machte gegenüber 
dem Finanzamt Berichtigungsansprüche geltend. Diese Ansprüche i. H. v. rund 98.000 EUR trat 
sie an die GmbH ab. Die GmbH machte weitere Forderungen gegen die Inhaberin des 
Unternehmens HC geltend und begehrte schließlich vom Finanzamt die Erstattung der 
entsprechenden Beträge. 

Entscheidung 
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erstattung der 
Umsatzsteuer vom Finanzamt. 
Im Streitfall war seitens der Firma HC keine Leistung erbracht worden. Ein Leistungsempfänger, 
dem keine Leistungen erbracht werden, hat jedoch im Regelfall keinen Anlass, die ihm in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer zu begleichen. Da die Leistungen nicht von der 
Rechnungsausstellerin HC erbracht worden sind, lag es auf der Hand, dass hierfür ein 
Vorsteuerabzug nicht möglich ist. Außerdem kommt ein Vorsteuerabzug aus Scheinrechnungen 
im Billigkeitswege jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn der Rechnungsempfänger die 
Zahlungsunfähigkeit des Rechnungsausstellers nicht ausreichend belegt hat. 

48. Pauschaler Schadensersatz bei Verzug gilt auch bei verspäteten Zahlungen des Arbeitgebers 
Kommt ein Schuldner in Verzug, wird ein pauschaler Schadensersatz von 40 EUR fällig. 
Gilt diese Regelung auch, wenn der Arbeitgeber das Entgelt an seine Arbeitnehmer 
verspätet auszahlt? Das Landesarbeitsgericht Köln hat diese Frage in einem aktuellen 
Urteil beantwortet. 
Hintergrund 

Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat nach dem Gesetz bei Verzug des Schuldners 
Anspruch auf die Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 EUR – und das zusätzlich neben 
dem Anspruch auf Ersatz des durch den Verzug entstehenden konkreten Schadens. Diese 
Pauschale wird auf den Schadensersatz angerechnet, aber nur, soweit sich durch die 
Rechtsverfolgung Kosten und damit ein Schaden ergeben. Im Arbeitsrecht gilt jedoch eine 
Besonderheit: Es gibt nämlich keinen Anspruch auf Erstattung der außergerichtlichen 
Rechtsverfolgungskosten. Fällt deshalb die 40-EUR-Pauschale weg? 

Entscheidung 
Nein, urteilte das Landesarbeitsgericht und verneinte damit eine Ausnahme für den Bereich des 
Arbeitsrechts. Bei der 40-EUR-Pauschale handelt es sich um eine Erweiterung der gesetzlichen 
Regelungen zum Verzugszins. Dieser ist auch auf Ansprüche auf Arbeitsentgelt zu zahlen. 
Zweck der gesetzlichen Regelung ist es, den Druck auf den Schuldner zu erhöhen, damit dieser 
Zahlungen pünktlich und vollständig erbringt. Das spricht für eine Anwendbarkeit zugunsten von 
Arbeitnehmern, die ihren Lohn nicht pünktlich oder nicht vollständig erhalten. 

Zahlt also ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern den Arbeitslohn verspätet oder unvollständig aus, 
gibt es für die betroffenen Arbeitnehmer einen Anspruch auf 40 EUR Schadensersatz. 



 

49. Bewirtungskosten:  

Sind die Kosten für "Herrenabende" absetzbar? 
Wer Betriebsausgaben für die Unterhaltung von Geschäftsfreunden steuerlich geltend 
machen will, sollte das Abzugsverbot beachten. Dieses gilt, wenn es sich um 
Aufwendungen für eine überflüssige und unangemessene Unterhaltung und 
Repräsentation handelt. 
Hintergrund 

Eine Rechtsanwaltskanzlei veranstaltete sog. "Herrenabende", die im privaten Garten bei einem 
Partner der Kanzlei stattfanden und jeweils ein bestimmtes Motto hatten. Zu diesen wurden 
ausschließlich Männer eingeladen. Bis zu 358 Gäste wurden unterhalten und bewirtet. Die 
Kosten für die Veranstaltungen lagen zwischen 20.500 EUR und 22.800 EUR. Diese machte die 
Rechtsanwaltskanzlei als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt verneinte den Abzug der 
Aufwendungen. Das Finanzgericht wies die Klage ab, da nach dem Gesetz "Aufwendungen für 
Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder Motorjachten sowie für ähnliche Zwecke und für die 
hiermit zusammenhängenden Bewirtungen" den Gewinn nicht mindern dürfen und deshalb 
einem Abzugsverbot unterliegen. Aufgrund des ausgewählten und geschlossenen 
Teilnehmerkreises der "Herrenabende" bestand ein Zusammenhang mit der Lebensführung und 
der gesellschaftlichen Stellung der Eingeladenen. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof folgte diesen Argumenten nicht. Er hob vielmehr das Urteil des 
Finanzgerichts auf und verwies die Sache an dieses zurück. 

In seinem Urteil hatte sich das Finanzgericht zur Zweckbestimmung der Aufwendungen allein 
auf den "Eventcharakter" der Veranstaltungen, den geschlossenen Teilnehmerkreis und darauf 
gestützt, dass sich die Gäste durch die Einladung in ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Stellung bestätigt fühlen durften. Ob mit den "Herrenabenden" die Grenzen des Üblichen 
überschritten wurden und mit einer Veranstaltung zu einer Jagd, zum Fischen oder auf eine 
Segel- oder Motorjacht vergleichbar waren, hatte das Finanzgericht jedoch nicht geprüft. Das 
muss es jetzt nachholen. Dabei kann sich die Vergleichbarkeit entweder aus dem besonderen 
Ort der Veranstaltung oder aus einem besonderen qualitativ hochwertigen 
Unterhaltungsprogramm am Ort der Veranstaltung ergeben. 

50. Verkauf eines Liebhabereibetriebs:  

So wird der Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn ermittelt 
Wird ein Liebhabereibetrieb verkauft oder aufgegeben, ist der sich darauf ergebende 
Veräußerungs- oder Aufgabegewinn steuerpflichtig. Das gilt aber nur, soweit der Gewinn 
auf die einkommensteuerlich relevante Phase des Betriebs entfällt. 
Hintergrund 

Die Klägerin betrieb mit ihrem Ehemann seit 1983 ein Hotel, das von Beginn an bis 
einschließlich 1999 Verluste von über 13,5 Mio. DM erwirtschaftete. Ab 1994 galt in Abstimmung 
mit dem Finanzamt der Hotelbetrieb als Liebhabereibetrieb. Die beim Übergang zur Liebhaberei 
im Betrieb ruhenden stillen Reserven stellte das Finanzamt auf ca. 2,9 Mio. DM fest. Im Jahr 
2008 veräußerte K das Hotel für ca. 1,8 Mio. EUR und erklärte einen Veräußerungsverlust. Das 
Finanzamt korrigierte den Verlustbetrag unter Berücksichtigung der festgestellten stillen 
Reserven für das Hotelgrundstück und ermittelte so einen Veräußerungsgewinn von ca. 580.000 
EUR. Das Finanzgericht ging sogar davon aus, dass das Finanzamt einen höheren 
Veräußerungsgewinn in Höhe der insgesamt festgestellten stillen Reserven hätte versteuern 
müssen, und wies die Klage ab. 
 

 



 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof folgte dem Finanzgericht und wies deshalb die Revision der Klägerin als 
unbegründet zurück. 

Ein Liebhabereibetrieb ist zwar kein Gewerbebetrieb. Die Veräußerung eines 
Liebhabereibetriebs stellt aber dennoch eine Veräußerung i. S. d. Einkommensteuergesetzes 
dar. Denn die entsprechende Vorschrift umfasst auch die Veräußerung eines zum 
Liebhabereibetrieb gewandelten vormaligen Gewerbebetriebs. 
Der Übergang zur Liebhaberei ab dem Jahr 1994 war noch nicht als Betriebsaufgabe zu werten. 
Erst die Veräußerung des Hotelbetriebs im Jahr 2008 führte zu einem als Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb zu erfassenden steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn. 

Ein solcher Veräußerungsgewinn ist steuerpflichtig – allerdings nur insoweit, als er auf die 
einkommensteuerlich relevante Phase des Betriebs entfällt. Der Höhe nach ist auf die auf den 
Zeitpunkt des Übergangs zur Liebhaberei gesondert festgestellten stillen Reserven abzustellen. 

51. Mitunternehmerschaft bei Ehegatten auch ohne ausdrücklichen Gesellschaftsvertrag 

möglich 
Gehört der selbst bewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Grundbesitz den 
Eheleuten gemeinsam und arbeiten die Eheleute in der Landwirtschaft auch gemeinsam, 
kann eine konkludente Mitunternehmerschaft zwischen den Ehegatten vorliegen. Das gilt 
auch dann, wenn ein erheblicher Teil des landwirtschaftlichen Grundbesitzes jedem 
Ehegatten zu Alleineigentum oder zu Miteigentum gehört. 
Hintergrund 
Die Ehegatten M und F bewirtschaften gemeinsam in Vollzeit einen land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb. M besitzt 51 ha landwirtschaftliche Flächen, F 17 ha 
forstwirtschaftliche Flächen. Im gemeinsamen Eigentum befinden sich 10 ha landwirtschaftliche 
und 4 ha forstwirtschaftliche Flächen. Darüber hinaus pachtete M weitere 6 ha 
landwirtschaftliche Nutzflächen. 
Das Finanzamt nahm eine Mitunternehmerschaft zwischen den Ehegatten an. Die Kläger sind 
jedoch der Ansicht, eine Ehegatten-Innengesellschaft ist ausgeschlossen, weil der Anteil der F 
weniger als 10 % des selbst bewirtschafteten landwirtschaftlichen Grundbesitzes beträgt. Die 
Forstflächen sind nicht in die Berechnung einzubeziehen. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht kommt in seinem Urteil zu dem Ergebnis, dass die Kläger sämtliche 
Voraussetzungen für die Mitunternehmerschaft erfüllen. 

Ein ausdrücklicher Gesellschaftsvertrag ist hier nicht erforderlich. Denn nach ständiger 
Rechtsprechung sind Eheleute mit einem landwirtschaftlichen Betrieb auch dann 
Mitunternehmer, wenn der selbst bewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Grundbesitz den 
Eheleuten gemeinsam gehört, die Eheleute in der Landwirtschaft gemeinsam arbeiten und sich 
gegenseitig unterstützen. Das gilt auch dann, wenn ein erheblicher Teil des Grundbesitzes 
jedem Ehegatten im Alleineigentum oder Miteigentum gehört. Der Anteil des selbst 
bewirtschafteten land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes ist in der Regel unerheblich, 
wenn er weniger als 10 % der insgesamt genutzten Eigentumsflächen beträgt. Die 
forstwirtschaftlichen Flächen sind in die Vergleichsrechnung einzubeziehen. Deshalb kommt F 
auf einen Anteil von ca. 28 % der Flächen, der ihr zur Verfügung gestellte Anteil ist damit 
erheblich. 

 
 



 

52. Privater Drogenkonsum:  

Arbeitgeber darf kündigen 
Konsumiert ein Berufskraftfahrer Drogen, muss er mit einer fristlosen Kündigung 
rechnen. Das gilt nicht nur dann, wenn der Drogenkonsum während der Arbeitszeit 
stattfindet, sondern auch, wenn dies in der Freizeit geschieht. 
Hintergrund 

Der Kläger war als Lkw-Fahrer angestellt. An einem Samstag nahm er im privaten Umfeld 
"Chrystal Meth" ein. Am darauffolgenden Montag trat er wieder zur Arbeit an. Einen Tag später 
stellte die Polizei bei einer Kontrolle den Drogenkonsum fest. Daraufhin kündigte der 
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit seinem Mitarbeiter fristlos. Gegen diese Kündigung klagte 
der Lkw-Fahrer und argumentierte, dass keine Anhaltspunkte für eine tatsächliche 
Fahruntüchtigkeit bestanden hätten. 

Entscheidung 

In den Vorinstanzen hatte der Kläger mit seinen Argumenten noch Erfolg. Das 
Bundesarbeitsgericht hielt dagegen die außerordentliche Kündigung des Arbeitnehmers für 
wirksam. Nach Auffassung der Richter waren bisher die Gefahren, die sich aus der Einnahme 
von "Chrystal Meth" für die Tätigkeit eines Berufskraftfahrers typischerweise ergeben, nicht 
hinreichend gewürdigt worden. 

Unerheblich ist, ob die Fahrtüchtigkeit des Lkw-Fahrers bei den durchgeführten Fahrten 
tatsächlich beeinträchtigt war und deswegen eine erhöhte Gefahr im Straßenverkehr bestanden 
hat. Ein Berufskraftfahrer darf seine Fahrtüchtigkeit nicht durch die Einnahme von 
entsprechenden Substanzen gefährden. Da der Kläger dagegen verstoßen hatte, sahen die 
Richter die außerordentliche Kündigung seines Arbeitsverhältnisses als gerechtfertigt an. Das 
gilt unabhängig davon, ob die Droge vor oder während der Arbeitszeit konsumiert wurde. 

53. Vorsteuerabzug:  

Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung 
Nach deutschem Recht ist nur bei Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung ein 
Vorsteuerabzug möglich. Doch wie ausführlich muss z. B. die Leistungsbeschreibung in 
einer Rechnung sein? Mit dieser Frage musste sich der Europäische Gerichtshof 
befassen. 
Hintergrund 

Die Klägerin ist eine Gesellschaft, die im Hotelgewerbe tätig ist. Sie nahm Beratungsleistungen 
einer Rechtsanwaltskanzlei in Anspruch, über die sie 4 Rechnungen erhielt, aus denen sie den 
Vorsteuerabzug geltend machte. 
Die Finanzbehörde versagte den Vorsteuerabzug aus den Rechnungen, da die Angaben über 
die bezogenen Leistungen unzureichend konkret seien. Daraufhin legte die Klägerin weitere 
Dokumente vor, die eine detailliertere Beschreibung der erhaltenen Leistungen enthielten. 

Diese erkannte das Finanzamt nicht an. Die in Rede stehenden Rechnungen und die 
beigefügten Dokumente waren seiner Ansicht nach nicht in der gesetzlich vorgesehenen Form 
ausgestellt, d. h., auf keinem der Dokumente wurden die erbrachte Dienstleistung mit den für die 
Bestimmung der anzuwendenden Steuer erforderlichen Angaben aufgeführt. Der bloße Hinweis 
"Erbringung juristischer Dienstleistungen" ohne genaue Angabe und Spezifizierung der 
erbrachten "juristischen Dienstleistungen" ist inakzeptabel. 

Entscheidung 

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Angabe "Erbringung juristischer 
Dienstleistungen" die gesetzlichen Anforderungen, wonach die Rechnung Art und Umfang der 
erbrachten Dienstleistungen enthalten muss, nicht erfüllt. Er begründet dies mit dem Zweck der 



 

Regelung, wonach die Rechnungsangaben es den Steuerverwaltungen ermöglichen sollen, die 
Entrichtung der geschuldeten Steuer und ggf. das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts zu 
kontrollieren. Die Angabe "juristische Dienstleistungen" bezeichnet die Art der fraglichen 
Dienstleistungen nicht hinreichend detailliert. Auch der Umfang der erbrachten Dienstleistungen 
lässt sich daraus nicht entnehmen. 

Der Europäische Gerichtshof betont jedoch den rein formellen Charakter der 
Rechnungsangaben. Aus dem Neutralitätsprinzip der Mehrwertsteuer folgt, dass die 
Steuerverwaltung das Recht auf Vorsteuerabzug nicht allein deshalb verweigern kann, weil eine 
Rechnung nicht die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, wenn sie über sämtliche Daten 
verfügt, um zu prüfen, ob die materiellen Vorsteuerabzugsvoraussetzungen erfüllt sind. 

54. Fortbildungskosten des Arbeitnehmers:  

Übernahme durch Arbeitgeber führt nicht zu Arbeitslohn 
Übernimmt der Arbeitgeber Kosten für die Weiterbildung seiner Arbeitnehmer, führt das 
nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn. 
Hintergrund 
Der Kläger, der ein Unternehmen für Schwer- und Spezialtransporte, betreibt, übernahm für 
seine angestellten Fahrer Kosten einer Weiterbildung. Dazu waren die Fahrer aufgrund 
gesetzlicher Regelung verpflichtet. Die Kostenübernahme durch den Arbeitgeber war durch 
tarifvertragliche Bestimmungen geregelt. Das Finanzamt wertete die Übernahme der 
Weiterbildungskosten als steuerpflichtigen Arbeitslohn. Der Kläger argumentierte, dass die 
Kostenübernahme in seinem eigenbetrieblichen Interesse liegt und deshalb kein 
steuerpflichtiger Arbeitslohn vorliegt. 

Entscheidung 

Vor dem Finanzgericht hatte der Kläger mit seiner Klage Erfolg. Die Richter entschieden, dass 
die Übernahme der Fortbildungskosten keinen Arbeitslohn darstellt. Denn der Kläger hatte an 
der Weiterbildung ein ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse. Seine Fahrer konnten 
dadurch ihr Wissen über das verkehrsgerechte Verhalten in Gefahren- und Unfallsituationen, 
über das sichere Beladen der Fahrzeuge und über kraftstoffsparendes Fahren auffrischen und 
vertiefen. Die Weiterbildungen dienten also nicht nur der Verbesserung der Sicherheit im 
Straßenverkehr, sondern auch der Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs und der 
Funktionsfähigkeit des Betriebs. Auch die tarifvertragliche Pflicht zur Kostenübernahme spricht 
für das eigenbetriebliche Interesse. 

55. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand:  

Wie genau muss der Antrag begründet werden? 
Wird das Einspruchsschreiben rechtzeitig abgeschickt, aber dem Finanzamt verspätet 
zugestellt und dadurch die Einspruchsfrist verpasst, hilft ein Antrag auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Für die Antragsbegründung reicht es aus, wenn 
der Steuerpflichtige darlegt, an welchem Tag das Schriftstück in welcher Weise von wem 
auf den Weg zum Finanzamt gebracht wurde. 
Hintergrund 
Der Steuerpflichtige legte gegen den Einkommensteuerbescheid 2012 vom 31.1.2014 Einspruch 
ein. Das Schreiben seiner Steuerberaterin war vom 26.2.2014. Das Einspruchsschreiben ging 
allerdings erst am 6.3.2014 und damit verspätet beim Finanzamt ein. Dies teilte das Finanzamt 
dem Steuerpflichtigen mit Schreiben vom 31.3.2014 mit. 

Mit Schreiben vom 9.4.2014 beantragte die Steuerberaterin Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand. Dem Postausgangsbuch ist zu entnehmen, dass das Einspruchsschreiben am 26.2.2014 
mit der Deutschen Post verschickt worden war. Die zuständige Bearbeiterin in der Kanzlei hatte 



 

das Schreiben am 26.2.2014 im Postausgangsbuch eingetragen und mit dem restlichen 
Schriftwechsel am Abend in den Briefkasten gesteckt. 

Das Finanzamt sah die Begründung des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
jedoch als nicht ausreichend an. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht gab dem Steuerpflichtigen dagegen Recht. Wird ein 
Wiedereinsetzungsantrag mit der fristgerechten Absendung eines beim Empfänger nicht oder 
verspätet eingegangenen Schriftstücks begründet, ist im Einzelnen auszuführen, wann, von 
wem und in welcher Weise es zur Post aufgegeben wurde. Dies muss durch Beweismittel 
glaubhaft gemacht werden. 

Im vorliegenden Fall wurde innerhalb der Antragsfrist von der Steuerberaterin mitgeteilt, dass 
das Einspruchsschreiben am 26.2.2014 mit der Deutschen Post verschickt worden war. Auch 
hatte sie die aus ihrer Sicht bestehende Unerklärlichkeit der Fristversäumnis erläutert. Dies 
reicht nach Auffassung des Finanzgerichts für eine Antragsbegründung aus. 
Die erst im Klageverfahren erfolgte Ergänzung des Vortrags zum Absendevorgang durch 
Benennung der Personen, die die Austragung aus dem Postausgangsbuch und den Einwurf in 
den nunmehr genau benannten Briefkasten vorgenommen haben, wertete das Finanzgericht als 
ergänzende Darlegung und nicht als neuen Wiedereinsetzungsgrund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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1. Grunderwerbsteuer:  

Wie wird die Bemessungsgrundlage bei Waldflächen ermittelt? 
FG Düsseldorf, Urteil v. 16.5.2019, 7 K 3217/18 GE 
Die Revision wurde vom Finanzgericht zur Fortbildung des Rechts zugelassen. 



 

2. Vorsteuerabzug:  

Rechnungsaussteller und leistender Unternehmer müssen identisch sein 
BFH, Urteil v. 14.2.1019, V R 47/16 
Der Streitfall ist dadurch gekennzeichnet, dass einerseits die von T und F abgerechneten 
Lieferungen nicht erbracht wurden, während andererseits über die tatsächlich von A erbrachten 
Lieferungen nicht abgerechnet wurde. Zu der in dem Vorlagebeschluss v. 6.4.2018 
aufgeworfenen Frage (BFH, Beschluss v. 6.4.2018, V R 25/15, BFH/NV 2016 S. 1401), ob der 
Vorsteuerabzug bereits dann zu gewähren ist, wenn keine Steuerhinterziehung vorliegt bzw. der 
Steuerpflichtige die Einbeziehung in einen Betrug weder kannte noch kennen konnte oder ob 
der Vertrauensschutz weiter voraussetzt, dass der Steuerpflichtige alles getan hat, was von ihm 
zumutbar verlangt werden kann, um die Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überprüfen, 
verweist der BFH auf das EuGH-Urteil Santogal (EuGH v. 14.6.2017, C-26/16, EU:C:2017, 453). 
Danach muss der Unternehmer alle Maßnahmen ergriffen haben, die vernünftigerweise von ihm 
verlangt werden können, um sich von der Richtigkeit der Angaben in der Rechnung zu 
überzeugen und seine Beteiligung an einem Betrug auszuschließen. Daran fehlt es hier, da X 
das Auftreten des K für A bekannt war. 

3. Wer steuerlich unzuverlässig ist, bekommt keine Umsatzsteuernummer 
FG Berlin-Brandenburg, Beschluss v. 10.1.2019, 7 V 7203/18 
Die Beschwerde gegen den Beschluss wurde zugelassen, weil die Frage, ob erhebliche 
steuerliche Pflichtverletzungen einem Anspruch auf Erteilung einer Steuernummer für 
Umsatzsteuerzwecke entgegenstehen, höchstrichterlich nicht geklärt ist. 

4. Vorsteuervergütungsantrag:  

Darf statt der Rechnungsnummer eine Referenznummer angegeben werden? 
BFH, Beschluss v. 13.2.2019, XI R 13/17 

In der rechtlichen Würdigung seines Vorlagebeschlusses macht der BFH deutlich, dass er die 
Vorentscheidung des FG für zutreffend hält und deshalb erwägt, die Revision des BZSt als 
unbegründet zurückzuweisen. 
Die Angabe der Referenznummer einer Rechnung statt der Rechnungsnummer mag zwar - so 
der BFH - inhaltlich nicht zutreffend sein, sie ist jedoch nicht "inhaltsleer" und verfügt über einen 
eigenständigen Erklärungswert. Denn die Angabe der Referenznummer ermöglicht in gleicher 
Weise wie die Angabe der Rechnungsnummer eine eindeutige Zuordnung der Rechnungen, die 
Gegenstand des Vorsteuervergütungsantrags sind. Da der Antrag demnach allenfalls unrichtig, 
aber nicht unvollständig war und auch innerhalb der Ausschlussfrist beim BZSt eingegangen ist, 
war er von der Klägerin wohl wirksam vorgelegt worden. 

Nachdem es der BFH allerdings nicht für zweifelsfrei hält, ob dieses Ergebnis im Einklang mit 
dem Unionsrecht steht, hat er den EuGH angerufen. 

5. Schwerbehinderte Bewerber müssen nicht zwingend zum Vorstellungsgespräch eingeladen 

werden 
LAG Schleswig-Holstein, Urteil v. 18.12.2018, 1 Sa 26 öD/18 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das LAG Schleswig-Holstein hat die Revision nicht 
zugelassen. 
Prinzipiell müssen öffentliche Arbeitgeber schwerbehinderte Bewerber gemäß § 165 SGB IX 
zum Vorstellungsgespräch einladen. Unterbleibt die Einladung zum Vorstellungsgespräch, kann 
dies bei einer AGG-Klage als Indiz für eine Diskriminierung durch den Arbeitgeber gelten. Im 
konkreten Fall vor dem Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein haben die Richter jedoch – 
trotz ausgebliebener Einladung – eine solche Indizwirkung abgelehnt, da es sich um ein 



 

sogenanntes gestuftes Ausschreibungsverfahren handelte. Dabei steht die externe 
Ausschreibung unter dem Vorbehalt, dass externe Bewerber nur zum Zuge kommen sollen, 
wenn sich nicht genug interne Bewerber finden. In einem solchen Fall muss der öffentliche 
Arbeitgeber einen schwerbehinderten externen Bewerber nicht zwingend zum 
Vorstellungsgespräch einladen, entschied nun das LAG. 

6. Ehegatte als Minijobber:  

Vorsicht bei der Überlassung eines Firmenwagens 
BFH, Urteil v. 10.10.2018, X R 44-45/17 
Der BFH stützt die Fremdunüblichkeit auf das Kostenrisiko des Arbeitgebers. Die Gefahr eines 
überobligatorischen Entlohnungsaufwands wegen einer gesteigerten Privatnutzung würde ein 
fremder Arbeitgeber nicht übernehmen wollen. Gegen diese Betrachtung könnte allerdings 
sprechen, dass im Allgemeinen dem Arbeitnehmer seine jährliche private Fahrstrecke bekannt 
ist und er sie dem Arbeitgeber-Ehegatten im Rahmen der Vereinbarung der Privatnutzung 
mitteilt, sodass dieser seinen Gesamtaufwand entsprechend kalkulieren kann. Im Übrigen weist 
der BFH auf die Gestaltung hin, die Vereinbarung dahingehend zu konkretisieren, dass eine 
Kilometerbegrenzung für private Fahrten oder eine (ggf. erst nach überschrittenem 
Kilometerlimit greifende) Zuzahlung ausbedungen wird. Die steuerliche Anerkennung setzt aber 
jedenfalls voraus, dass der Gesamtaufwand des Arbeitgebers in einem angemessenen 
Verhältnis zum Wert der Arbeitsleistung steht. 

7. Ehegatten-Arbeitsverhältnisse:  

Gehaltsumwandlung muss Fremdvergleich standhalten 
FG Baden-Württemberg, Urteil v. 13.9.2018, 1 K 189/16 

Ob die Kläger die vom Finanzgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassene Revision 
eingelegt haben, ist derzeit nicht bekannt. Und ob der Bundesfinanzhof die fiskalische 
Auffassung des Finanzgerichts bestätigen würde, erscheint fraglich. Die Grundsätze der 
Anerkennung von Arbeitsverhältnissen sollen sicherstellen, dass allein beruflich und nicht etwa 
privat veranlasste Aufwendungen als Betriebsausgaben anerkannt werden. Eine 
Gehaltsumwandlung, mit der der Arbeitnehmer zugunsten seiner Alterssicherung auf eine 
sofortige Auszahlung verzichtet, liefert keinen Hinweis auf eine private Veranlassung einer 
angemessenen Lohnzahlung. Das zitierte BFH-Urteil hatte argumentiert, bei einer 
Gehaltsumwandlung bezahle der Arbeitnehmer und nicht der Arbeitgeber die Alterssicherung. 
Dieser Gesichtspunkt muss auch bei Ehegatten-Arbeitsverhältnissen Beachtung finden. Das 
wird auch daran deutlich, dass bei Verletzung der Fremdvergleichsgrundsätze in anderen Fällen 
das Arbeitsverhältnis insgesamt nicht anerkannt und nicht etwa nur die Aufwendungen für die 
Alterssicherung vom Abzug ausgeschlossen werden. 

8. § 6b-Rücklage:  

Übertragung auf einen anderen Betrieb des Steuerpflichtigen möglich? 
BFH, Urteil v. 22.11.2018, VI R 50/16; veröffentlicht am 20.2.2019 

Der BFH schließt sich mit seiner am Wortlaut orientierten Auffassung der Verwaltungsregelung 
in R 6b.2 Abs. 8 Satz 3 EStR an. Diese Auslegung wird auch einhellig im Schrifttum vertreten. 
Der BFH sieht im Übrigen auch keine Gründe für einen Steuererlass aus Billigkeitsgründen nach 
§ 163 AO. Das würde ein zwar vom Gesetz gedecktes, aber vom Gesetzgeber nicht gewolltes 
Ergebnis voraussetzen, d. h. einen mit Sinn und Zweck des Gesetzes unvereinbaren Überhang 
des gesetzlichen Tatbestands. Davon ist im Streitfall nicht auszugehen. Das Ermessen 
hinsichtlich einer Erlassentscheidung ist nicht dahingehend "auf null" reduziert, dass dem FA ein 
Ermessensfehler unterlaufen wäre. Der BFH betont dazu, dass eine für den Steuerpflichtigen 
ungünstige Rechtsfolge, die der Gesetzgeber bewusst angeordnet oder in Kauf genommen hat, 
keine Billigkeitsmaßnahme rechtfertigt. 



 

9. Leistungen eines Arbeitgebers an einen Pensionsfonds zur Übernahme bestehender 

Versorgungsverpflichtungen:  

Arbeitslohn? 
FG Köln, Urteil v. 27.9.2018, 6 K 814/16 
Der Urteilsfall steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Der 
Bundesfinanzhof hatte im Fall eines beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers bei einer 
Pensionsübertragung Arbeitslohn verneint (BFH, Urteil v. 18.8.2016, VI R 18/13, BStBl 2017 II 
S. 730), weil der Betroffene kein Wahlrecht hatte, den Ablösungsbetrag alternativ an sich 
auszahlen zu lassen. Die Verwaltung wendet das Urteil auch in gleichgelagerten Fällen an 
(BMF, Schreiben v. 4.7.2017, IV C 5 - S 2333/16/10002, BStBl 2017 I S. 883). 

Zum aktuellen Urteilsfall gibt es aber einen wesentlichen Unterschied: Der BFH hatte über die 
Übertragung einer Pensionszusage auf eine andere GmbH und nicht wie im vorliegenden Fall 
auf einen Pensionsfonds zu befinden. 

10. Was gilt bei der Übertragung eines Landwirtschaftsbetriebs unter Nießbrauchsvorbehalt? 
BFH, Urteil v. 23.10.2018, VI R 5/17 
Der BFH bezieht sich im Wesentlichen auf das Urteil v. 7.4.2016, IV R 38/13 (BStBl 2016 II S. 
765). Der BFH bejaht dort die generationsübergreifende Totalgewinnprognose für einen 
zunächst unter Nießbrauchsvorbehalt an die nächste Generation übertragenen Forstbetrieb. Für 
den Forst ist kennzeichnend, dass derjenige, der die Aufwendungen für die Anpflanzung trägt, in 
der Regel nicht auch derjenige ist, der den Ertrag aus dem Holzeinschlag erzielt. Die 
Wachstumsperiode des Baumbestandes kann sich über 100 Jahre erstrecken. Deshalb sind im 
Rahmen einer generationsübergreifenden Prognose auch über viele Jahre hinweg erzielte 
Verluste anzuerkennen. Dementsprechend ist in der Forstwirtschaft ein langer 
Prognosezeitraum zugrunde zu legen. Trotz dieser Besonderheiten der Forstwirtschaft sind die 
zur Totalgewinnprognose entwickelten Grundsätze auf landwirtschaftliche Betriebe – allerdings 
mit einem entsprechend kürzeren Prognosezeitraum – zu übertragen. 

11. Herstellung von Fruchtjoghurt aus selbst hergestellter Milch:  

Liegt ein landwirtschaftliches Erzeugnis vor? 
BFH, Urteil v. 27.9.2018, V R 28/17 

Nach Abschn. 24.2. Abs. 2 UStAE ist die Durchschnittssatzbesteuerung ausgeschlossen, wenn 
die Verarbeitung zu einem Produkt der zweiten (oder einer höheren) Verarbeitungsstufe (z. B. 
Spirituosen) führt. Davon wäre bei einem Fruchtjoghurt im Vergleich zur Milch als erster Stufe 
wohl auszugehen. Wie der BFH hervorhebt, hat diese Unterscheidung jedoch in der 
MwStSystRL keine Grundlage. Sie kann allenfalls zur Umschreibung der nach Art. 295 Abs. 2 
MwStSystRL zulässigen bzw. unzulässige Verarbeitungstätigkeiten dienen. Eine abweichende 
Beurteilung ergibt sich auch nicht aus dem Grundsatz der steuerlichen Neutralität. Die 
Ungleichbehandlung ist der Sonderregelung des § 24 UStG, die auf Art. 295 ff. MwStSystRL 
beruht, immanent. Die Regelung führt zur Anwendung besonderer Steuersätze auf Leistungen, 
obwohl gleiche Leistungen anderer Unternehmer anderen Steuersätzen unterliegen können. 

12. Ist ein Eingabefehler eine offenbare Unrichtigkeit? 
FG Köln, Urteil v. 14.6.2018, 15 K 271/16 

Die Bestimmung des § 129 AO ist oftmals der letzte Pfeil im Köcher, wenn andere 
Änderungsnomen nicht einschlägig sind. Dies gilt sowohl für das Finanzamt, aber oft auch für 
die Steuerpflichtigen. Die Rechtsprechung zu der Regelung ist dabei als kaum einheitlich 
anzusehen, sodass es regelmäßig sehr schwer ist zu beurteilen, ob § 129 AO zum Erfolg führt 
oder nicht. Hierbei erscheint es nach den Feststellungen des Finanzgerichts auf der Hand zu 
liegen, dass dem Sachbearbeiter hier ein mechanischer Fehler unterlaufen ist, da er in der Akte 



 

kenntlich gemacht hat, dass der Veräußerungsgewinn zu versteuern war, er dies aber so nicht in 
die EDV eingab. 

Fraglich erscheint indes, was davon zu halten ist, dass diese fehlerhafte Eingabe weder dem 
Sachbearbeiter in der Veranlagung, noch dem Qualitätssicherer noch der Sachbearbeiterin 
aufgefallen ist. Alle drei verfügten über Fachkenntnis, übersahen aber den Fehler. Kann ein 
solcher Fehler deshalb noch offenbar sein? Das Finanzgericht hat diese Frage bejaht, aber 
gleichwohl die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen (Az. beim BFH IX R 23/18). Es bleibt 
abzuwarten, wie dieser entscheiden wird. 

13. Sind privat finanzierte Leistungen zu Pensionskassen sozialversicherungspflichtig? 
BVerfG, Beschluss v. 27.6.2018, 1 BvR 100/15 und 1 BvR 249/15 

Eine Erstattung für Zeiträume vor 2014 ist im Einzelfall möglich, soweit der Betroffene bereits 
seinerzeit einen Erstattungsantrag bei der Krankenkasse gestellt hat. In diesen Fällen sollte 
nochmals Kontakt mit der Krankenkasse aufgenommen werden. 

Die rückwirkende Korrekturpflicht der abgegebenen Meldungen gilt auch bei Kapitalleistungen. 
Da in diesen Fällen die Beiträge vom Mitglied gezahlt wurden, erfolgt die Beitragskorrektur 
ausschließlich durch die Krankenkasse. Für die Korrektur der Beitragszahlung sind 
Bescheinigungen der Pensionskassen hilfreich, aus der sich der private Anteil der gewährten 
Pension ergibt. 

Bei freiwillig versicherten Pensionären wird der private Anteil der Pensionsleistung weiterhin 
verbeitragt. Allerdings nicht mehr als Versorgungsbezug, sondern mit dem ermäßigten 
Beitragssatz als sonstige Einnahme. 

14. Selbstanzeige:  

Welche Ablaufhemmung gilt? 
BFH, Urteil v. 3.7.2018, VIII R 9/16 

Ermittlungsmaßnahmen führen nur dann nach § 171 Abs. 5 AO zur Ablaufhemmung, wenn sie 
innerhalb der regulären Festsetzungsfrist erfolgen. Ermittlungen innerhalb der Jahresfrist des § 
171 Abs. 9 AO führen nicht zur Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 5 AO, da dies einer 
Verlängerung der Auswertungsfrist gleichkäme (BFH v. 8.7.2009, VIII R 5/07, BStBl 2010 II S. 
583). § 171 Abs. 9 verdrängt Abs. 5 nur dann, wenn der Steuerpflichtige zwar vor Ablauf der 
regulären 10-jährigen Festsetzungsfrist die Selbstanzeige erstattet, das FA aber erst nach 
Ablauf dieser Frist die Ermittlungen einleitet. 

15. Private Postdienstleister:  

Welche Auswirkungen ergeben sich für die Bekanntgabe von Verwaltungsakten? 
BFH, Urteil v. 14.6.2018, III R 27/17 

Festzuhalten ist, dass die Zugangsvermutung des § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO auch bei Einschaltung 
lizenzierter privater Postdienstleister gilt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie so 
organisiert sind, dass die Zustellung innerhalb des 3-Tage-Zeitraums mit gleich hoher 
Verlässlichkeit zu erwarten ist wie bei einer Versendung im Rahmen des Postuniversaldienstes. 
Steht dies nicht fest bzw. bestehen insoweit begründete Zweifel, ist die Zugangsvermutung 
erschüttert mit der Folge, dass der Behörde der Nachweis des fristgerechten Zugangs obliegt (§ 
122 Abs. 2 Halbsatz 2 AO). Die Zugangsvermutung greift z. B. nicht, wenn die Behörde einen 
privaten Postdienstleister beauftragt und dieser erst einen Tag nach Erhalt der Sendung diese 
an ein weiteres Unternehmen zur Weiterbeförderung weiterleitet (BFH v. 25.3.2015, V B 163/14, 
BFH/NV 2015 S. 948). 
 



 

16. Betriebsveranstaltung:  

Kurzfristige Absagen gehen nicht zulasten der Anwesenden 
Finanzgericht Köln, Urteil v. 27.6.2018, 3 K 870/17 
Mit seinem Urteil stellt sich das Finanzgericht Köln ausdrücklich gegen die Anweisung des 
Bundesfinanzministeriums. Wie zu erwarten, hat das Finanzamt deshalb die zugelassene 
Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt, die unter dem Aktenzeichen VI R 31/18 geführt 
wird. Problematische Fälle sollten bis zu einer Entscheidung offengehalten werden. 

17. Lieferung von Holzhackschnitzeln unterliegt nicht dem ermäßigten Steuersatz 
BFH, Urteil v. 26.6.2018, VII R 47/17 
A kann sich nicht auf die Gleichbehandlung der Lieferung von Waldholzhackschnitzeln mit – 
nach nationalem Recht begünstigten – Industrieholzhackschnitzeln berufen. Da der nationale 
Gesetzgeber mit der Begünstigung für Industrieholzhackschnitzel nach Nr. 48 Buchst. b der 
Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG über die durch Regelung der MwStSystRL (Ausschluss der 
Begünstigung für Holzhackschnitzel gleich aus welchem Holz) hinausgegangen ist, kann A unter 
Berufung auf den Neutralitätsgrundsatz keine Steuerermäßigung beanspruchen, die nach 
Unionsrecht nicht vorgesehen ist. 

18. Land- und Forstwirtschaft:  

Wann Ehegatten Mitunternehmer sind 
BFH, Urteil v. 16.5.2018, VI R 45/16 
Der BFH bestätigt seine Rechtsprechung, nach der Ehegatten in der Land- und Forstwirtschaft 
auch ohne einen ausdrücklichen Gesellschaftsvertrag – oder ein wirtschaftlich dem 
Gesellschaftsverhältnis vergleichbares Gemeinschaftsverhältnis – eine Mitunternehmerschaft 
bilden, wenn jeder der Ehegatten einen erheblichen Teil der gemeinsam bewirtschafteten land- 
und forstwirtschaftlichen Grundstücke zur Verfügung stellt. Der Anteil des selbst 
bewirtschafteten land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes, den jeder Ehegatte zur 
Verfügung gestellt hat, ist in der Regel aber nicht erheblich und daher zur Begründung einer 
konkludenten Mitunternehmerschaft bei Landwirtsehegatten nicht geeignet, wenn er weniger als 
10 % der insgesamt land- und forstwirtschaftlich genutzten Eigentums- und Pachtflächen 
beträgt. 

19. Sachgrundlose Befristung:  

Bundesverfassungsgericht kippt Praxis des Bundesarbeitsgerichts zum Verbot der 

Vorbeschäftigung 
BVerfG, Beschluss v. 6.6.2018, 1 BvL 7/14 (Vorlagebeschluss) und 1 BvR 1375/14 
(Verfassungsbeschwerde); Vorlage des Arbeitsgerichts Braunschweig v. 3.4.2014, 5 Ca 463/13 
und LAG Nürnberg, Urteil v. 30.1.2014, 5 Sa 1/13. 

Nicht zum ersten Mal korrigiert damit das BVerfG eine Auslegung des BAG. Für Arbeitgeber 
dürfte die aktuelle Entscheidung des BVerfG erhebliche Auswirkungen über den Einzelfall 
hinaus haben. Schließlich sind die vom BVerfG genannten Ausnahmen im Vergleich zur 
bisherigen Auslegung des BAG (noch) wenig konkret. Wie lange eine mögliche 
Vorbeschäftigung zurückliegen kann (auf jeden Fall länger als 3 Jahre) oder welche Art der 
Vorbeschäftigung konkret als Ausnahme gelten kann, ist nun schwieriger einzuschätzen. Die 
klare zeitliche Grenze von 3 Jahren dürfte hier ein einfacherer Maßstab gewesen sein. 

20. Kann an dem 10-Tageszeitraum bei § 11 EStG festgehalten werden? 

FG München, Gerichtsbescheid v. 7.3.2018, 13 K 1029/16 

FG-Rechtsprechung muss der BFH endgültig klären 



 

Das Finanzgericht München kommt zum gleichen Ergebnis wie das Thüringer Finanzgericht in 
seinem Urteil v. 27.1.2016 (Az.: 3 K 791/15). Zu diesem Verfahren ist die Revision anhängig 
(Az.: X R 44/16), sodass mit einer endgültigen Klärung der Rechtsfrage demnächst zu rechnen 
ist. 

21. Nachzahlungszinsen:  

Vorläufiger Rechtsschutz 
BMF, Schreiben v. 14.6.2018, IV A 3 - S 0465/18/10005-01 

Für Anträge auf Aussetzung der Vollziehung für Verzinsungszeiträume vor dem 1.4.2015 gelten 
indes die allgemeinen Grundsätze nach § 361 Abs. 2 Satz 2 AO für eine 
Vollziehungsaussetzung. 
Wird die Verfassungswidrigkeit einer angewandten Norm geltend gemacht, muss der 
Steuerpflichtige im Hinblick auf den Geltungsanspruch jedes formell verfassungsgemäß 
zustande gekommenen Gesetzes allerdings zusätzlich ein besonderes berechtigtes Interesse an 
der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes haben. Geboten ist eine Interessenabwägung 
zwischen der einer Aussetzung der Vollziehung entgegenstehenden Gefährdung der 
öffentlichen Haushaltsführung und den für eine Aussetzung der Vollziehung sprechenden 
individuellen Interessen des Zinsschuldners an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes. Als 
Ergebnis dieser Interessenabwägung kann somit trotz ernstlicher Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit einer angewandten Vorschrift eine Aussetzung der Vollziehung 
abzulehnen sein. 

22. Gemischt genutztes Arbeitszimmer:  

Einsprüche per Allgemeinverfügung zurückgewiesen 

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder v. 30.4.2018 
Die Allgemeinverfügung beendet ein Einspruchsverfahren nur dann, wenn das Finanzamt über 
den übrigen Teil des Einspruchs bereits durch eine Teileinspruchsentscheidung (= 
"Abklemmung entscheidungsreifer Teile") bestandkräftig entschieden hat. Andernfalls bleibt das 
Einspruchsverfahren weiterhin anhängig - selbst, wenn die Allgemeinverfügung sämtliche 
Einwände abdeckt, die der Einspruchsführer vorgebracht hat. 
Klageweg als letzte Option 

Ist ein Einspruchsverfahren durch die Allgemeinverfügung beendet worden, will der 
Einspruchsführer sein Einspruchsbegehren aber gleichwohl weiterverfolgen, hat er nun die 
Möglichkeit, vor dem zuständigen Finanzgericht gegen die Allgemeinverfügung zu klagen. Die 
Frist für die Klageerhebung beträgt ein Jahr. 

23. Nachzahlungszinsen:  

Bundesfinanzhof zweifelt an der Verfassungsmäßigkeit 
BFH, Beschluss v. 25.4.2018, IX B 21/18 

Zur Frage, ob der gesetzliche Zinssatz für Verzinsungszeiträume nach dem 31.12.2009 bzw. 
31.12.2011 verfassungsgemäß ist, liegt die Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des 
OVG NRW v. 10.7.2014 (14 A 1196/13) dem BVerfG vor (1 BvR 2237/14; betr. Verzinsung 
nachgeforderter GewSt). Eine Entscheidung in diesem und einem Parallelfall (1 BvR 2422/17) 
wird in 2018 erwartet. In dem die Verfassungsmäßigkeit bejahenden Urteil v. 9.11.2017 (III R 
10/16, Haufe Index 11539357), ging der III. BFH-Senat – für Verzinsungszeiträume des Jahres 
2013 – davon aus, es sei nicht nur auf die Anlagezinssätze, sondern auch auf die 
Finanzierungszinssätze (Kreditkartenkredite, Girokontenüberziehungen) mit einer Bandbreite 
von 0,15 % bis 14,70 % abzustellen. Diese Begründung lehnt der IX. BFH-Senat nun in der 
aktuellen Entscheidung ab. Insoweit handele es sich um Sonderfaktoren, die nicht als 
Referenzwerte für ein realitätsgerechtes Bild geeignet seien. 



 

24. Investitionsabzugsbetrag bei Investition in das Sonderbetriebsvermögen einer 

Mitunternehmerschaft 
BFH, Beschluss v. 15.11.2017, VI R 44/16 
Durch das StÄndG 2015 wurde § 7g EStG im Wesentlichen dahin geändert, dass keine 
Investitionsabsicht mehr erforderlich ist und das begünstigte Wirtschaftsgut nicht vorab seiner 
Funktion nach zu benennen ist. Gleichwohl stellt sich die Problematik des Streitfalls auch hier. 
Der BFH weicht mit seiner Entscheidung von der Anweisung des Landesamts für Steuern 
Rheinland-Pfalz v. 25.9.2017, S 2230 A-St 31 5 / St 31 1, Tz 8.3 (Haufe Steuer Office Kanzlei-
Edition; juris) ab, nach der einem im Gesamthands-BV bzw. Sonder-BV gebildeten IAB auch 
eine Investition im Gesamthands-BV bzw. Sonder-BV des betreffenden Mitunternehmers folgen 
müsse. Die Investition im jeweils anderen Vermögen könne die Rückgängigmachung des IAB 
zur Folge haben. 

25. Wiederholte befristete Anstellungen:  

Vorsicht bei älteren Arbeitnehmern 

ArbG Köln, Urteil v. 8.11.2017, 9 Ca 4675/17 

Da die frühere Fassung des § 14 Abs. 3 TzBfG wegen Altersdiskriminierung europarechtswidrig 
war, wurde das Gesetz 2007 geändert. Die aktuelle Fassung soll weiterhin sachgrundlose 
Befristungen älterer Arbeitnehmer erleichtern, um diesen wieder eine Beschäftigungsmöglichkeit 
zu verschaffen, die sie sonst nicht hätten. Neben dem Lebensalter, der Vollendung des 52. 
Lebensjahres, knüpft das Gesetz deshalb zusätzlich an eine vorherige Arbeitslosigkeit oder 
vergleichbare sozialversicherungsrechtliche Situation an, um die Altersdiskriminierung zu 
vermeiden. Es besteht aber – auch angesichts des aktuellen Urteils – weiterhin die Gefahr, dass 
auf § 14 Abs. 3 TzBfG gestützte Befristungen unwirksam sind, weshalb Arbeitgebern zur 
Vorsicht geraten werden muss. 

26. Muss unter der Rechnungsanschrift eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt werden? 
EuGH, Urteil v. 15.11.2017, C-374/16, C-375/16 

Der BFH hatte in seinem Urteil vom 22.7.2015 (V R 23/14) noch entschieden, dass den 
Anforderungen des § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG nur dann Genüge getan ist, wenn der 
vollständige Name und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers in der Rechnung 
angegeben sind. Nach § 31 Abs. 2 UStDV ist es ausreichend, wenn sich aufgrund der in die 
Rechnung aufgenommenen Bezeichnungen der Name und die Anschrift des leistenden 
Unternehmers eindeutig feststellen lassen. Bereits in seinem Urteil vom 19.4.2007 (V R 48/04) 
hatte der BFH darauf hingewiesen, dass nach ständiger Rechtsprechung der Abzug der in einer 
Rechnung ausgewiesenen USt nur möglich ist, wenn der in der Rechnung angegebene Sitz des 
Unternehmers bei Ausführung der Leistung und bei Rechnungstellung tatsächlich bestanden 
hat. Diese Rechtsprechung ist mit dem vorliegenden EuGH-Urteil hinfällig. 

27. Welche Umsatzsteuer in einem Bestattungswald fällig wird 
BFH, Urteile v. 21.6.2017, V R 3/17 und V R 4/17 

Der BFH hebt hervor, dass eine steuerfreie Grundstücksüberlassung nur dann vorliegt, wenn 
eine räumlich abgegrenzte, individualisierte Parzelle überlassen wird. Diese Voraussetzung ist 
nicht gegeben, wenn sich die Vereinbarung nicht auf ein konkret vermessenes Areal bezieht, 
sondern z. B. lediglich das Recht eingeräumt wird, eine Urne im Wurzelbereich eines 
bestimmten Baumes beizusetzen. 

Die Steuerfreiheit bezieht sich auch auf das Vorhalten von Parkplätzen. § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG, 
wonach die Vermietung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen von der Befreiung 
ausgeschlossen ist, ist unionsrechtlich dahin auszulegen, dass die Steuerbefreiung nur dann 



 

nicht greift, wenn die Vermietung – anders als hier – nicht mit der steuerfreien 
Grundstücksvermietung eng verbunden ist. 

28. Verzug bei Entgeltzahlung:  

Arbeitgebern droht pauschaler Schadensersatz 
LAG Baden-Württemberg, Urteil v. 9.10.2017, 4 Sa 8/17 
Letztlich sind die LAG-Richter im aktuellen Urteil der Auffassung ihrer Kollegen aus der 3. 
Kammer (LAG Baden-Württemberg, Urteil v. 13.10.2016, 3 Sa 34/16) gefolgt. Auch das LAG 
Berlin-Brandenburg (Urteil v. 22.3.2017, 15 Sa 1992/16), das LAG Niedersachsen (Urteil v. 
20.4.2017, 5 Sa 1263/16) sowie das LAG Köln (Urteil v. 22.11.2016, 12 Sa 524/16) sahen 
keinen überzeugenden Grund, die Verzugspauschale im Arbeitsrecht nicht anzuwenden. 
Die Revision zum Bundesarbeitsgericht wurde vom LAG Köln wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung der Rechtsfrage zugelassen. Eine höchstrichterliche Klärung steht noch aus. Im Fall 
des LAG Baden-Württemberg kam es aus anderen Gründen auf die Rechtsfrage nicht an. 

29. Hunde am Arbeitsplatz:  

Auch hier gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz 
AG Bonn, Urteil v. 9.8.2017, 4 Ca 181/16 

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. 

30. Ist Fruchtjoghurt noch ein landwirtschaftliches Erzeugnis? 

Niedersächsisches FG, Urteil v. 18.5.2017, 5 K 160/15 

Ob der BFH allerdings im nun anhängigen Revisionsverfahren (Az beim BFH: V R 28/17) diese 
Entscheidung bestätigen wird, ist meines Erachtens völlig offen. Es wird maßgebend darauf 
ankommen, was aus Sicht des Bundesfinanzhofs "heutzutage" als Bearbeitungstätigkeit 
anzusehen ist, die ein Landwirt bei im Wesentlichen aus seiner landwirtschaftlichen Produktion 
stammenden Erzeugnissen mit Mitteln ausübt, die normalerweise in landwirtschaftlichen 
Betrieben verwendet werden. 
In diesem Zusammenhang ist aus meiner Sicht zu beachten, dass die Vereinfachungsgrenze 
der Finanzverwaltung in Abschn. 24.2 Abs. 3 UStAE (Beimischung von max. 25 % unschädlich!) 
nicht ohne Weiteres für den hier beschriebenen Fall gedacht ist, sondern in erster Linie für 
weitere Zukäufe des Hauptprodukts gilt. Zugekaufte Zutaten und Nebenstoffe bleiben bei der 
Prüfung der 25-%-Grenze ausdrücklich außen vor. 

31. Wann liegt trotz Nichtbewirtschaftung ein Forstbetrieb vor? 

BFH, Urteil v. 9.3.2017, VI R 86/14 

Nach allem stellte die Veräußerung der 3 Waldareale eine Betriebsveräußerung im Ganzen i. S. 
d. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, § 14 EStG dar. Der dabei erzielte Gewinn ist entgegen der Ansicht 
des FA jedoch nicht erst im Jahr der Kaufpreiszahlung (2008), sondern bereits im Jahr der 
Realisation 2007 zu erfassen. 
Ein Gewinn aus der Veräußerung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ist nicht wie der 
laufende Gewinn auf die Kalenderjahre zu verteilen, in denen das Wirtschaftsjahr liegt, sondern 
einheitlich in dem Kalenderjahr zu erfassen, in dem er entstanden ist (§ 4a Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 
EStG), wobei der Gewinn nach § 4 Abs. 1 EStG zu ermitteln ist (§ 16 Abs. 2 Satz 2 EStG). 

32. Geschenke an Geschäftsfreunde:  

35-EUR-Grenze gilt auch für die übernommene Steuer 
BFH, Urteil v. 30.3.2017, IV R 13/14 



 

Die Abzugsbeschränkung (35 EUR-Grenze) begrenzt das objektive Nettoprinzip. Dieser 
Grundsatz besagt jedoch nicht, dass jeder betriebliche Aufwand berücksichtigt werden müsste. 
Den verfassungsrechtlichen Vorgaben ist genügt, wenn für bestimmte Ausgaben – insbesondere 
die allgemeine Lebensführung berührende Aufwendungen – der Abzug auf in realitätsgerechter 
Höhe typisierte Beträge begrenzt wird. 

Die Entscheidung entspricht der Verwaltungsauffassung (BMF, Schreiben v. 19.5.2015, BStBl 
2015 I S. 468, Rz. 25, 26). Mit der Pauschalbesteuerung wird ein weiterer Vorteil zugewendet. 
Durch die übernommene Steuer wird die Bemessungsgrundlage der pauschalen ESt nicht 
erhöht. 

33. Fahruntüchtigkeit:  

Für Dienstwagen muss kein geldwerter Vorteil versteuert werden 
FG Düsseldorf, Urteil v. 24.1.2017, 10 K 1932/16 E 

Die private Nutzung eines Firmenwagens ist für jeden Kalendermonat mit einem Prozent des 
inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung anzusetzen. Alternativ kann die 
private Nutzung mit den auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen angesetzt werden, 
wenn ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wird. 

34. Ausländischer Firmenwagen:  

So wird der geldwerte Vorteil ermittelt 
Finanzgericht Niedersachsen, Urteil v. 16.11.2016, 9 K 264/15 

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Gegen die Entscheidung ist Revision beim Bundesfinanzhof 
eingelegt worden (Az. beim BFH III R 20/16). Das Revisionsverfahren und die Reaktion der 
Finanzverwaltung bleiben abzuwarten. Bis dahin sollten vergleichbare Fälle offengehalten 
werden. 

Nachträgliche Änderungen des Fahrzeugwerts (beispielsweise durch nachträglichen Einbau von 
Sonderausstattung) bleiben bei der Listenpreisregelung ebenso unberücksichtigt wie gewährte 
Rabatte beim Neuwagenkauf. Die Bemessungsgrundlage ist auch in solchen Fällen der 
inländische Bruttolistenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung (BFH, Urteil v. 13.12.2012, VI R 
51/11, BStBl 2013 II S. 385). 

35. Schwarzarbeit:  

Alle Vereinbarungen sind nichtig 
BGH, Urteil v. 16.3.2017, VII ZR 197/16 

36. Großzügiger Bundesfinanzhof:  

Mehrere Nutzer eines Arbeitszimmers müssen den Höchstbetrag nicht mehr aufteilen 
BFH, Urteil v. 15.12.2016, VI R 86/13 
Der BFH hebt besonders hervor, dass wegen des Erfordernisses der (nahezu) ausschließlich 
betrieblichen/beruflichen Nutzung dem jeweiligen Nutzer in dem Arbeitszimmer ein Arbeitsplatz 
in der Weise zur Verfügung stehen muss, dass er ihn für seine betriebliche/berufliche Tätigkeit in 
dem konkreten Umfang und in der konkret erforderlichen Art und Weise tatsächlich nutzen kann. 
Dieses Erfordernis dürfte allerdings nicht nur bei 2 komplett ausgestatteten Büroeinheiten erfüllt 
sein. Entscheidend kann lediglich sein, dass jeder Nutzende dort tatsächlich berufliche Arbeiten 
erledigen kann. Das kann auch der Fall sein, wenn nur ein Schreibtisch vorhanden ist und sich 
die Nutzer zeitversetzt dort betätigen. 

37. Häusliches Arbeitszimmer für mehrere Nutzer: 

Der Höchstbetrag kann jedem gewährt werden 
BFH, Urteil v. 15.12.2016, VI R 53/12 



 

Der BFH hat bisher vertreten, der Höchstbetrag (1.250 EUR) könne nur einmal gewährt werden. 
Bei mehreren Nutzern sei der Höchstbetrag aufzuteilen und stehe jedem Nutzenden nur 
entsprechend seinem Nutzungsanteil zu. An dieser Rechtsprechung hält der BFH nicht mehr 
fest. Die vom BFH nunmehr vertretene Auffassung deckt sich auch mit der Rechtsprechung, 
wonach der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers voraussetzt, dass der Raum (nahezu) 
ausschließlich betrieblich/beruflich genutzt wird. Denn die betriebliche/berufliche Nutzung durch 
2 Steuerpflichtige ist keine gemischte betriebliche/berufliche und private Nutzung, da die 
Mitbenutzung durch einen anderen in Bezug auf den Steuerpflichtigen keine Privatnutzung 
darstellt. 

38. Kann der Arbeitnehmer das von ihm getragene Nutzungsentgelt für einen Dienstwagen 

steuerlich geltend machen? 

BFH, Urteil v. 30.11.2016, VI R 49/14 

Soweit der BFH bisher (Urteile v. 18.10.2007, VI R 57/06, BStBl 2009 II S. 199 und v. 
18.10.2007, VI R 59/06, BStBl 2009 II S. 200) Zahlungen des Arbeitnehmers für die 
Überlassung des Dienstwagens als Werbungskosten angesehen hat, hält er an dieser 
Rechtsprechung nicht fest. 

39. 1-%-Regelung: 

Wer das Benzin selber zahlt, darf sich jetzt freuen 
BFH, Urteil v. 30.11.2016, VI R 2/15 

Der BFH widerspricht dem BMF-Schreiben v. 19.4.2013 (BStBl 2013 I S. 513, Rz. 3). Nach der 
Verwaltungsregelung sollen vom Arbeitnehmer übernommene einzelne Kosten (Treibstoff, 
Versicherungen, Wagenwäsche) - anders als Leasingraten - nicht als Minderung des geldwerten 
Nutzungsvorteils zu berücksichtigen sein. Ebenso hatte der BFH entschieden, dass einzelne 
vom Arbeitnehmer getragene Kfz-Kosten nicht berücksichtigt werden können, wenn der 
Nutzungsvorteil nach der 1-%-Regelung bemessen wird (BFH, Urteil v. 18.10.2007, VI R 57/06, 
BStBl 2009 II S. 199). Daran hält der BFH nicht mehr fest. 

40. Geldwerter Vorteil:  

Was gilt für Versandkosten, die der Arbeitgeber übernimmt? 
FG Baden-Württemberg, Urteil v. 4.8.2016, 10 K 2128/14 

Der Bundesfinanzhof hat auf die Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil die Revision (VI 
R 32/16) zugelassen. Die abschließende Entscheidung des obersten Steuergerichts bleibt mit 
Spannung abzuwarten. Bis dahin sollten mit der Finanzverwaltung streitige 
Lohnsteuersachverhalte offengehalten werden. 

41. Gewerbetreibende und Selbstständige:  

Wann darf die Steuererklärung doch auf Papier abgegeben werden? 
FG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 12.10.2016, 2 K 2352/15 

Die Revision wurde nicht zugelassen. 
Das Finanzgericht verweist darauf, dass die Härtefallregelungen zur Papierabgabe geschaffen 
worden sind, um den verengten Zugang zur Finanzverwaltung, der mit einem "aufgedrängten E-
Government" einhergeht, verfassungsgemäß auszugestalten. Nach Gerichtsmeinung ist es 
daher gesetzgeberischer Wille, die Härtefallregelung großzügig anzuwenden. 

42. Elektronische Kontoauszüge:  

So müssen sie aufbewahrt und archiviert werden 
Bayerisches Landesamt für Steuern v. 25.1.2017 



 

Im Privatkundenbereich (Steuerzahler ohne Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten nach §§ 
140, 141 AO) besteht keine Aufbewahrungspflicht. Es bestehen daher keine Bedenken, als 
Zahlungsnachweise im Rahmen von Steuererklärungen anstelle von konventionellen 
Kontoauszügen auch ausgedruckte Online-Bankauszüge anzuerkennen. 

43. Elterngeld: 

Provisionen müssen bei der Berechnung berücksichtigt werden 
LSG Baden-Württemberg, Urteil v. 13.12.2016, L 11 EG 1557/16 

Wegen grundsätzlicher Bedeutung hat das Landessozialgericht die Revision zum 
Bundessozialgericht zugelassen. 

44. Regelung zur Entfernungspauschale verstößt nicht gegen das Grundgesetz 
BFH, Beschluss v. 15.11.2016, VI R 4/15 
Das Urteil ist zum Streitjahr 2010 ergangen, d. h. zur Rechtslage vor dem StVereinfG 2011 v. 
1.11.2011. Nach dieser Änderung ist ab 2011 der für öffentliche Verkehrsmittel abziehbare 
höhere Betrag jahresbezogen zu berechnen. Mit Wirkung ab 2014 wurde § 9 EStG mit der 
Neuregelung des steuerlichen Reisekostenrechts redaktionell neu gefasst. Die Entscheidung 
betrifft daher auch die gegenwärtige Rechtslage. 

45. Rechnungsberichtigung gilt rückwirkend 
BFH, Urteil v. 20.10.2016, V R 26/15 

Die Berichtigungsmöglichkeit setzt voraus, dass das vorgelegte Dokument die 
Mindestvoraussetzungen einer Rechnung enthält (Aussteller, Empfänger, 
Leistungsbeschreibung, Entgelt, gesonderter Steuerausweis). Die Angaben dürfen nicht so 
unbestimmt, unvollständig oder offensichtlich unzutreffend sein, dass sie als fehlende Angaben 
erscheinen. Grundsätzlich genügt es für die Anerkennung als Rechnung, wenn die 
Leistungsbeschreibung in dem Schriftstück - so wie im Streitfall - allgemein beschrieben ist 
("allgemeine wirtschaftliche Beratung", "betriebswirtschaftliche Beratung"). Darüber 
hinausgehend erfordert der Vorsteuerabzug allerdings eine nähere Bestimmung der Leistung. 
Diese Konkretisierung der Rechnung kann jedoch später im Wege der Berichtigung, und zwar 
mit Rückwirkung, nachgeholt werden. 

46. Rechnungsberichtigung:  

Umsatzsteuer muss nicht zwingend zurückgezahlt werden 
FG Münster, Urteil v. 13.9.2016, 5 K 412/13 U 

Das FG hat die Revision zugelassen. Diese ist beim BFH unter dem Az XI R 28/16 anhängig. 

47. Scheinrechnungen:  

Gezahlte Umsatzsteuer kann nicht zurück verlangt werden 

FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 17.8.2016, 7 K 7246/14 

Gegen die Entscheidung des Finanzgerichts wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt 
(Az beim BFH V R 50/16). Die Rechtsfrage lautet konkret wie folgt: Ist die Vorsteuer aus 
Rechnungen im Billigkeitswege zum Abzug zuzulassen und sind die Erstattungsbeträge zu 
verzinsen, wenn die Uneinbringlichkeit von Forderungen nicht feststeht, obwohl wegen der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens die titulierten Ansprüche faktisch nicht durchzusetzen 
sind? 

48. Pauschaler Schadensersatz bei Verzug gilt auch bei verspäteten Zahlungen des Arbeitgebers 
Landesarbeitsgericht Köln, Urteil v. 22.11.2016, 12 Sa 524/16 



 

Die Revision zum Bundesarbeitsgericht wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung der 
Rechtsfrage zugelassen. 

49. Bewirtungskosten: 

Sind die Kosten für "Herrenabende" absetzbar? 
BFH, Urteil v. 13.7.2016, VIII R 26/14 
Unter den Begriff der Aufwendungen für "ähnliche Zwecke" i. S. d. § 4 Abs. 5 Nr. 4 EStG fallen 
nach der Rechtsprechung des BFH Aufwendungen, die der sportlichen Betätigung, der 
Unterhaltung von Geschäftsfreunden, der Freizeitgestaltung oder der Repräsentation des 
Steuerpflichtigen dienen (z. B. BFH, Urteil v. 3.2.1993, I R 18/92, BStBl 1993 II S. 367). 
Allerdings ergibt sich aus der Bezugnahme auf die in dieser Vorschrift genannten Einrichtungen 
(Jagd, Fischerei, Segel- oder Motorjachten), dass auch Aufwendungen für "ähnliche Zwecke" 
die Nutzung einer vergleichbaren Einrichtung zur Unterhaltung der Gäste voraussetzen. Das 
schließt - worauf der BFH das Finanzgericht in seinen Entscheidungsgründen hinweist - nicht 
aus, dass auch ein Privatgarten den im Gesetz genannten Einrichtungen vergleichbar sein kann, 
setzt aber entweder dessen besondere Beschaffenheit oder ein den Gästen gebotenes 
besonderes Unterhaltungsprogramm voraus. 

50. Verkauf eines Liebhabereibetriebs:  

So wird der Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn ermittelt 
BFH, Urteil v. 11.5.2016, X R 15/15 

Wird der Veräußerungsgewinn für einen Betrieb ermittelt, der im Laufe seiner Existenz teilweise 
ein einkommensteuerlich relevanter Betrieb, teilweise hingegen ein einkommensteuerlich 
irrelevanter Liebhabereibetrieb war, ist der Gewinn nach dem Rechtsgedanken des § 4 Abs. 4 
EStG in einen betrieblich veranlassten und einen privat veranlassten Teil aufzuteilen. Die 
Feststellung der stillen Reserven zum Stichtag des Übergangs zur Liebhaberei fixiert den auf die 
betriebliche Phase entfallenden und damit steuerbehafteten Gewinn. 

Wie der BFH in einem seiner Leitsätze zu dieser Entscheidung betont, berührt eine negative 
Wertentwicklung des Betriebs während der Liebhabereiphase die Steuerpflicht des auf die 
einkommensteuerlich relevante Phase entfallenden Gewinns nicht. Die Veräußerung eines 
Liebhabereibetriebs kann daher auch dann zu einem steuerpflichtigen Gewinn führen, wenn der 
erzielte Veräußerungserlös die Höhe der festgestellten stillen Reserven nicht erreicht. 

51. Mitunternehmerschaft bei Ehegatten auch ohne ausdrücklichen Gesellschaftsvertrag 

möglich 
FG München, Urteil v. 21.4.2016, 10 K 1375/15 
Die Rechtsprechung des BFH, die das Urteil bestätigt, beruht auf der besonderen Funktion des 
Grund und Bodens für die Landwirtschaft. Der Eigentümer eines landwirtschaftlich genutzten 
Grundstücks erhält nicht nur die Gebrauchsvorteile des Grundstücks, sondern er wird auch 
Eigentümer. Wird ein landwirtschaftliches Grundstück also durch den Eigentümer selbst oder 
durch andere bewirtschaftet, betätigt er sich in der Regel als landwirtschaftlicher Unternehmer. 
Das FG hat die Revision zugelassen, die beim BFH unter dem Az. IV R 22/16 anhängig ist. 

52. Privater Drogenkonsum: Arbeitgeber darf kündigen 
BAG, Urteil v. 20.10.2016, 6 AZR 471/15; Vorinstanz: LAG Nürnberg, Urteil v. 6.7.2015, 7 Sa 
124/15 

Ein Berufskraftfahrer darf seine Fahrtüchtigkeit nicht gefährden. Ein Verstoß gegen diese 
Verpflichtung kann die außerordentliche Kündigung seines Arbeitsverhältnisses rechtfertigen. 
Dies bestätigte das Bundesarbeitsgericht für den Fall eines Lkw-Fahrers, der am Wochenende 
Drogen konsumiert hatte und dabei aufgefallen war. 



 

53. Vorsteuerabzug:  

Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung 
EuGH, Urteil v. 15.9.2016, C-516/14 
Das deutsche Recht ist von dem Urteil betroffen. § 14 Abs. 4 UStG regelt bisher in seinen 
Nummern 1 bis 10 abschließend die obligatorischen Angaben, die eine Rechnung für 
Umsatzsteuerzwecke enthalten muss. Nach bisherigem deutschen Recht setzt die Ausübung 
des Vorsteuerabzugs materiell-rechtlich voraus, dass der Unternehmer eine nach den §§ 14, 
14a ausgestellte Rechnung besitzt. Das vorliegende Urteil (und auch das EuGH-Urteil in der 
Sache C-518/14) weisen der Rechnung bzw. den Rechnungsangaben für Zwecke des 
Vorsteuerabzugs aber nur noch eine formelle Funktion zu. Somit erfordert das Urteil zumindest 
eine Anpassung der deutschen Regelungen zur Gewährung des Vorsteuerabzugs bei 
(nachgewiesener) Erfüllung der materiellen Voraussetzungen und Nichterfüllung der formellen 
Rechnungsanforderungen. 

54. Fortbildungskosten des Arbeitnehmers:  

Übernahme durch Arbeitgeber führt nicht zu Arbeitslohn 
FG Münster, Urteil v. 9.8.2016, 13 K 3218/13 L 

55. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand:  

Wie genau muss der Antrag begründet werden? 
Niedersächsisches FG, Urteil v. 20.4.2016, 9 K 178/14 

Wiedereinsetzung ist auch dann zu gewähren, wenn ein Angehöriger der rechtsberatenden 
Berufe, in dessen Kanzlei durch organisatorische Maßnahmen im Grundsatz eine 
ordnungsgemäße Ausgangskontrolle gewährleistet war, einer Kanzleiangestellten, die sich als 
zuverlässig erwiesen hat, eine konkrete Einzelanweisung erteilt hat, die bei Befolgung die 
Fristwahrung sichergestellt hätte. 

Das Finanzgericht hat die Revision zugelassen (Az. beim BFH: IX R 19/16), da der 
höchstrichterlichen Klärung bedarf, was genau der Steuerpflichtige im Falle der Behauptung 
einer rechtzeitigen Absendung eines fristwahrenden Schriftstücks innerhalb der Antragsfrist des 
§ 110 Abs. 2 Satz 1 AO an Tatsachen vorgetragen haben muss, damit der Kern des 
Wiedereinsetzungsgrundes "Rechtzeitige Absendung/Postlaufverzögerung" ausreichend 
schlüssig dargelegt ist. 
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